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Mit der vorliegenden Dokumentation 2002/2004 folgen
wir der Tradition des AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln
von Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V., das 1995 zum er-
sten Mal seine Arbeit und die konkreten Diskriminierungs-
fälle dokumentierte. Seit 1998, als die letzte Dokumentati-
on erschien, bis heute, haben sich grundlegende Änderun-
gen ergeben. Einerseits hat sich das ADB seit 2001 konti-
nuierlich zu einer zentralen Anlaufstelle bei Diskriminie-
rung in der Region Köln entwickelt. Dies ist insbesondere
auch der finanziellen Unterstützung über die Stadt Köln seit
2001 und das Land Nordrhein-Westfalen seit 2003 zu ver-
danken, das als einziges Bundesland ein Netzwerk von
Antidiskriminierungsbüros finanziert und damit ein deutli-
ches Signal gegen Diskriminierung setzt. 

Andererseits wird diese Dokumentation in einer Zeit vorge-
legt, in der unsere Gesellschaft und die Politik seit dem 11.
September 2001 vor größeren Herausforderungen steht.
Im Schatten der Antiterrorpolitik entwickelten sich u.a. ge-
sellschaftliche und politische Diskurse sowie Maßnahmen,
die im Resultat dazu beitragen, die hier lebenden Migran-
ten teilweise unter Generalverdacht zu stellen, ihnen unter
dem fälschlich benutzten Begriff der Parallelgesellschaften
ihre Integrationsfähigkeit abzusprechen sowie ein „Feind-
bild Islam“ entstehen zu lassen. Dies erschwerte bislang
eine sachliche Auseinandersetzung und verschärfte die Po-
larisierungen innerhalb der Gesellschaft. In einer solchen
Situation sind bereits vorhandene rassistische Einstellungen
unter einer vorgeschobenen Argumentation des militanten
Islam salonfähig geworden. Dabei ist die Religion nicht un-
bedingt unmittelbarer Auslöser, sondern das „Nicht-Deut-
sche“, der „Ausländer“ an sich. In diesem Zusammenhang
ist es auch rechtsextremen Gruppierungen, wie Pro Köln,
u.a. über eine Kampagne gegen Moscheen gelungen, in
den letzten Kommunalwahlen Fraktionsstärke im Kölner
Stadtrat zu erlangen. 

In diesem politischen Klima sowie angesichts von Hartz IV,
in dessen Schatten soziale Errungenschaften ausgehöhlt
werden, spüren insbesondere auch Migrantinnen und Mi-
granten unmittelbar die Auswirkungen. Diese drücken sich
in unserer Beratung in Form von Einzelschicksalen aus. 

Auf der Grundlage eines computergestützten Dokumenta-
tionsprogrammes haben wir die Beschwerden ausgewertet
und im 1. Kapitel „Statistische Auswertung, Dokumentation
und Fallbeispiele“ in statistischer Form und anhand einzel-
ner „Fälle“ dargestellt. Dabei gehen wir davon aus, dass
die Diskriminierungsfälle, die wir und andere ähnliche Ein-
richtungen begleiten, nur einen kleinen Teil des Geschehens
in der Gesellschaft widerspiegeln. Bei der statistischen Aus-
wertung sind wir uns auch der Gefahr eines statistischen

Sensationalismus oder einer rein numerischen Bewertung
bewusst. Der Erfolg oder Misserfolg der Antidiskriminie-
rungsarbeit lässt sich nicht an der Anzahl von Diskriminie-
rungsfällen ablesen. Das Empowerment der einzelnen Be-
troffenen ist das zentrale Ziel. Allerdings lassen sich aus der
statistischen Auswertung einige Schlussfolgerungen ziehen,
wie z.B. den besonderen Handlungsbedarf bei Diskriminie-
rungen in Bereichen wie Behörden. Andererseits ist es auch
notwendig, der Diskriminierung ein konkretes Gesicht zu
geben, anhand von konkreten „Fällen“, die das Ausmaß an
Ungleichbehandlung sowie den Umgang mit Diskriminie-
rungserfahrungen und Gegenstrategien verdeutlichen.

Antidiskriminierungsarbeit soll den Blick für Diskriminie-
rung schärfen und Alternativen für deren Vermeidung ent-
wickeln. Neben parteilicher Beratung und Unterstützung
bei Diskriminierung auf individueller Ebene hat Antidiskri-
minierungsarbeit auch die Aufgabe, sich mit Diskriminie-
rungen auf struktureller Ebene auseinander zu setzen, nach
Ursachen im geltenden Recht, in gesellschaftlichen Normen
oder auch in institutionellen Bedingungen zu suchen und in
diesem Sinne rechtliche sowie gesellschaftliche Maßnah-
men vorzubereiten. Durch die von der EU geförderte De-
batte über ein Antidiskriminierungsgesetz bekam das ADB
Raum, die vielfältigen Formen und Ursachen von Ungleich-
behandlung in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit diesen
Themen setzt sich das 2. Kapitel „Hintergrund & Analysen“
auseinander.

Das Eintreten des ADB Köln für die Problematik des Rassis-
mus und der Diskriminierung als eine Schwachstelle eines
jeden demokratischen Systems hat den Kontakt des Büros
mit anderen Einrichtungen im Migrationsbereich, mit priva-
ten und öffentlichen Einrichtungen sowie insbesondere mit
MigrantInnen und auch engagierten Deutsche ausbauen
können. Das ADB hat damit seinen Platz in der Region
Köln weiter verfestigt und ist ein anerkannter Partner ande-
rer Initiativen und Einrichtungen, die sich für eine friedli-
che, respektvolle und gleichberechtigte Gesellschaft einset-
zen. 

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei all denen, die sich
mit ihren Diskriminierungserfahrungen an uns gewandt ha-
ben, für ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Un-
ser Dank gilt auch all den Organisationen, Einrichtungen
und Initiativen, mit denen wir uns gemeinsam für ein gleich-
berechtigtes Zusammenleben in Köln engagieren sowie
dem Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Fa-
milie des Landes NRW und der Stadt  Köln, die uns durch
ihre finanzielle Unterstützung eine kontinuierliche Arbeit er-
möglichen. 

Susanne Laaroussi
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Das AntiDiskriminierungsBüros (ADB) Köln hat seit 2001
wieder eine kontinuierliche Beratung aufgenommen. Ne-
ben der klassischen Archivierung in Fallmappen werden
die Beschwerden seit Mitte 2002 auch elektronisch in ei-
nem Programm erfasst, das speziell für die Antidiskriminie-
rungsarbeit entwickelt wurde. Die folgenden Aussagen
über Ausmaß, Formen oder Bereiche der Diskriminierung
sowie die entsprechenden Diagramme basieren auf 165
Fällen, die in dem Zeitraum 2002 bis 2004 erfasst wur-
den. Dabei handelt es sich um Beschwerden, die im Rah-
men eines persönlichen Beratungsgesprächs aufgenommen
wurden. Telefonische Beschwerden, bei denen es zu kei-
nem Beratungsgespräch kam, wurden zu diesem Zeitpunkt
noch nicht erfasst. Im Anschluss an die statistische Auswer-
tung werden einzelne repräsentative Diskriminierungsfälle
ausführlich dargestellt.

Diskriminierung findet in zentralen Lebens-
bereichen statt

Diskriminierung erzeugt Ängste bei den Betroffenen und
verhindert ihre Teilnahme an vielen Bereichen des öffentli-
chen Lebens. An erster Stelle steht in dem genannten Erfas-
sungszeitraum mit 29 Prozent aller Fälle die Diskriminie-
rung auf den Behörden (siehe Diagramm 1). Bei dem Ju-
gendamt, Sozialamt sowie Standesamt ging es eher um
vereinzelte Fälle. Diskriminierungen auf dem Ausländeramt
hingegen waren mit 25 Prozent bei weitem am häufigsten.
Dabei ging es z.B. um die Verlängerung der Aufenthaltsge-
nehmigung, Familienzusammenführung oder Abschiebun-
gen, bei denen die Behörden willkürlich handelten. Ande-
rerseits legten die SachbearbeiterInnen in den meisten Fäl-
len den  Ermessensspielraum bei ihren Entscheidungen zu-
ungunsten der Betroffenen aus. So wurde z.B. einem Flücht-
ling, der in Köln gemeldet war, verwehrt, bei der Entbin-
dung seiner Frau, die wiederum in Stuttgart gemeldet war,
dabei zu sein. Die Sachbearbeiterin der Ausländerbehör-
de argumentierte mit der Residenzpflicht. Nach Interventi-
on des ADB und dem Hinweis auf bestimmte Ausnahmere-
gelungen konnte der Klient bei der Entbindung dabei sein.
Dementsprechend empfanden über ein Drittel der KlientIn-
nen bestimmte behördliche Entscheidungen ihrem Inhalt
nach als diskriminierend. Die meisten äußerten, durch ei-
nen „abgelehnten Verwaltungsakt“ diskriminiert worden
zu sein. Fast alle beklagten zudem auch den unfreundli-
chen und oft herablassenden Umgang der MitarbeiterIn-
nen auf den Behörden und fühlten sich somit „nicht ange-
messen behandelt“. Das erleben zwar auch deutsche Bür-
gerInnen. Allerdings hat es bei MigratnInnen oft existenzi-
ell gravierende Auswirkungen (siehe Artikel „Diskriminie-
rung durch die Ausländerbehörden“). In diesem Bereich ist
der Handlungsbedarf groß. Bestimmte Angebote für Mitar-

beiterInnen zur Sensibilisierung in Bezug auf Rassismus so-
wie zur Entwicklung und Anwendung von Interventions-
bzw. Konfliktbearbeitungsstrategien könnten dazu beitra-
gen, das Ausmaß der Problematik zu verringern, obgleich
solche Angebote in ihrer Wirksamkeit begrenzt sind, da
diese Form von Diskriminierung strukturell bedingt ist. 

MigrantInnen erleben in ihrem Alltag zunehmend Diskrimi-
nierungen. Das betrifft insbesondere auch den sog.
Dienstleistungsbereich. Die in diesem Bereich gemel-
deten Diskriminierungen ereigneten sich nach ihrer Häufig-
keit in absteigender Folge in Diskotheken/Gaststätten, öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, sonstigen kommerziellen Dien-
sten, im Gesundheitswesen, in Geschäften/Supermärkten,
bei der Kinderbetreuung und den privaten Versicherungen.
Dieser Bereich wird insbesondere in den EU-Richtlinien ge-
gen Diskriminierung hervorgehoben, da solche Benachteili-
gungen das alltägliche Leben von MigrantInnen – vor allem
was die soziale Sicherung anbelangt – erheblich beein-
trächtigen. Dabei reicht oft lediglich ihr Aussehen, ihre
Sprache und/oder ihre Herkunft, um ihnen einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu diesen lebenswichtigen Diensten zu
erschweren. 

Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund birgt besonders in Stadtteilen, die ohnehin
mit schwierigen Bedingungen konfrontiert sind, viel Kon-
fliktpotential in sich. Nicht selten kommt es zu heftigen
Nachbarschaftskonflikten. Viele BewohnerInnen sol-
cher Stadtteile befinden sich in schwierigen Lebensverhält-
nissen (Arbeitslosigkeit, Armut). In der Auseinandersetzung
mit anderen Lebensstilen brechen oft rassistische Vorurteile
durch. Trotz des engen und oft auch langjährigen Zusam-
menlebens bestehen zwischen Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund kaum Kontakte. So werden alltägliche
Konflikte wie Lärm, laute Musik, Müll, schmutzige Hausflu-
re, im Hausflur abgestellte Fahrräder oder Kinderwagen in-
folge von Rückzug und Kontaktvermeidung zunehmend eth-
nisiert. Für Familien mit Migrationshintergrund und insbe-
sondere für die Kinder bedeutet das, in ihrem engsten so-
zialen Umfeld schikaniert, bedrängt und sogar bedroht zu
werden. Dabei kommt es auch oft zu erheblichen psychi-
schen Auswirkungen, die letztlich das gesamte Familienge-
füge destabilisieren. 

Die Intervention des ADB reicht von konfliktvermittelnden
Gesprächen zwischen den Nachbarn, bis hin zu Forderun-
gen bzw. Projektvorschlägen gegenüber der GAG/GRU-
BO, niedrigschwellige Strukturen in den Quartieren zu för-
dern, in denen die Bewohner selbst konfliktvermittelnd aktiv
werden und somit auch präventive Wirkung erzielen kön-
nen. 

Statistische Auswertung der gemeldeten
Diskriminierungsbeschwerden
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Diskriminierungen im Bereich Schule/Hochschule ste-
hen an vierter Stelle. Dabei handelt es sich meist um indi-
rekte Diskriminierung gemäß der EU-Definition. Das heißt,
wenn scheinbar neutrale Regelungen oder Einrichtungen
im Resultat eine Ungleichbehandlung mit sich bringen. 

Die meisten Probleme im Schulbereich, die uns in diesem
Erfassungszeitraum gemeldet wurden, bezogen sich auf
die Überweisung von MigrantInnenkindern auf die Sonder-
oder Hauptschulen. Hier zeigt der hohe Anteil der Kinder
mit Migrationshintergrund seit Jahren eine strukturelle/insti-
tutionelle Diskriminierung auf. Viele Eltern haben sich des-
wegen an unser Büro gewandt. In einigen Fällen konnte in
Zusammenarbeit mit den Eltern erreicht werden, dass die
Kinder weitere Fördermöglichkeiten erhalten, bevor ein
Sonderschulverfahren eingeleitet wurde. In anderen Fällen
wurde gar die Entscheidung revidiert, und das Kind konnte
anstatt in die Sonderschule in eine weitergehende Schule
gehen. Insgesamt gesehen sind es noch wenige Eltern, die
sich gegen diese Art der Diskriminierung wehren. Das ADB
Köln hat im Rahmen eines mehrjährigen Projektes versucht,
SchuldirektorInnen, LehrerInnen und Eltern bezüglich der
indirekten und strukturell verankerten Diskriminierung zu
sensibilisieren, um andere Wege zu finden, die nicht auf
Kosten der Bildungschancen von jungen MigrantInnen ge-
hen. 

Der 11. September hatte auch Auswirkungen im Hoch-
schulbereich. Neben Maßnahmen wie die der Raster-
fahndung, bei der besonders Studierende arabischer Her-
kunft unter Generalverdacht gestellt wurden, kam es auch
zu individuellen Diskriminierungen. Beispielsweise wurde
ein Medizinstudent während des ersten mündlichen Staats-
examens mit Bemerkungen des prüfenden Professors kon-
frontiert, indem er den Studenten wegen seiner arabischen
Herkunft von Anfang an wiederholt mit den Attentaten vom
11. September in Verbindung brachte. Der Klient wurde

durch diese provokativen Aussagen sichtlich verunsichert,
was letztlich dazu führte, dass er die Prüfung nicht be-
stand. Dabei konnten diese Vorgänge durch die anwesen-
den ProbantInnen bezeugt werden. Auf unsere Intervention
hin kam es zu schriftlichen Protesten verschiedener Einrich-
tungen, die letztlich dazu geführt haben, dass der Student
die Prüfung unter anderen Bedingungen erfolgreich ab-
schließen konnte. 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für MigrantInnen
durch viele Hindernisse erschwert. Die strukturelle Diskrimi-
nierung im Schulbereich zeigt auch hier ihre Auswirkun-
gen. Niedrigere Schulabschlüsse führen zu schlechten
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bei den Ausbildungsplät-
zen sind auch immer weniger MigrantInnen zu verzeich-
nen. Dadurch haben sie durchschnittlich eine niedrigere
Stellung im Beruf und schlechte Arbeitsbedingungen bei
verhältnismäßig geringem Einkommen. Selbst wenn sie ei-
nen Arbeitsplatz bekommen, sind sie insbesondere in Zei-
ten hoher Arbeitslosigkeit unter den ersten, die gemobbt,
entlassen oder schon gar nicht eingestellt werden. Dazu
paart sich ein wachsender Rassismus. So kam beispiels-
weise ein Klient zu uns, dem eine Praktikumstelle wegen
seiner dunklen Hautfarbe bei einer Firma abgelehnt wurde.
Die Begründung war, dass die „Kunden nicht von einem
»Dunkelhäutigen« bedient werden wollen“. Welches Aus-
maß die Ablehnung gegenüber MigrantInnen mittlerweile
erreicht hat, belegt eine repräsentative Studie der Univer-
sität Bielefeld (2004): 36 Prozent der Befragten sind der
Meinung, dass „Ausländer“ bei Arbeitsplatzmangel in ihr
„Heimatland“ zurückkehren sollen.

Die für MigrantInnen miserable Lage auf dem Woh-
nungsmarkt wird noch durch sog. „Ausländerquoten“
beim sozialen Wohnungsbau verschärft. Quotierung ist
Diskriminierung und heute schon gesetzlich untersagt.
Trotzdem hielt die Kölner Wohnungsbaugesellschaft
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Diagramm 1: Diskriminierungen nach Bereichen
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GAG/GRUBO nach Aussagen ihres Pressesprechers noch
vor einigen Jahren „eine Quote von 20 Prozent für Mieter
nicht deutscher Herkunft für sinnvoll“. Auch auf dem priva-
ten Wohnungsmarkt sind die MigrantInnen mit einer Viel-
zahl von Problemen konfrontiert. Es ist nicht selten, dass
Vermieter Menschen, die eine Wohnung suchen, allein we-
gen ihres Namens, ihrer Sprache oder Herkunft zurückwei-
sen. Noch kann dagegen rechtlich nicht vorgegangen wer-
den. Mit der Verabschiedung eines Antidiskriminierungsge-
setzes wird auch diese Diskriminierung in Deutschland ge-
ahndet werden können, außer es handelt sich dabei um
ein besonderes Näheverhältnis, das heißt, wenn die Ver-
mieter auf dem selben Grundstück wohnen. Bislang führt
diese Diskriminierung oft dazu, dass MigrantInnen nur
Mietswohnungen finden, die baulich und sanitär in
schlechtem Zustand sind. Aus diesem Grund suchten uns
mehrere Klienten auf und baten uns, mit dem Vermieter
Kontakt aufzunehmen, damit dieser die prekäre Situation
behebt. Andere kamen zu uns in die Beratung mit der Bitte,
bei der GAG/GRUBO zu intervenieren, da sie bereits trotz
hoher Dringlichkeitsstufe seit Jahren vergeblich auf eine
Wohnung warteten. 

An letzter Stelle stehen die Beschwerden wegen unange-
messener Behandlung durch die Polizei. Trotz der „gerin-
gen“ Zahl  sind oft gerade diese Fälle in ihren Auswirkun-
gen gravierend, angesichts der zunehmenden Gewaltan-
wendung durch die Polizei. Mehrere Studien, wie die von
Amnesty International (2004) oder von Action Courage
„Polizeiübergriffe auf Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland 2000 – 2003“ belegen dies. Die bei uns ge-
meldeten Beschwerden im Erfassungszeitraum reichen von
willkürlichen Polizeikontrollen bis hin zu Gewaltanwen-
dung. Der Grund ist in den meisten Fällen lediglich das
äußere Aussehen. Die größte Schwierigkeit dabei ist, diese
Gewaltanwendung seitens der Polizei vor Gericht zu bele-
gen. Denn meist ist es die Polizei, die unmittelbar eine An-

zeige gegen die Betroffenen wegen Widerstand gegen die
Staatsgewalt stellt. Vor Gericht wird zudem den Zeugen-
aussagen der PolizistInnen nicht selten mehr Gewicht bei-
gemessen und somit werden am Ende die Betroffenen dop-
pelt bestraft. Andererseits kamen auch KlientInnen in die
Beratung, die wegen rassistischer Übergriffe eine Anzeige
bei der Polizei gestellt hatten, die jedoch den Vorfall nicht
entsprechend ernst genommen hat.

Die Verursacher 

In Diagramm 2 werden die Verursacher der Diskriminierung
statistisch dargestellt. In den meisten Fällen werden nicht Ein-
zelpersonen (20 Prozent) als Verursacher von Diskriminie-
rung, sondern öffentliche Einrichtungen (61 Prozent) verant-
wortlich gemacht. Die Tatsache, dass die öffentlichen Ein-
richtungen mit 61 Prozent an erster Stelle stehen, korrespon-
diert mit den Daten, die in Diagramm 1 dargestellt wurden.

Die Diskriminierungsgründe

Bei den Gründen für die Diskriminierung (siehe Diagramm
3), die von den Betroffenen selbst angegeben wurden,
steht die Herkunft mit 42 Prozent an erster Stelle, gefolgt
von dem Aufenthaltsstatus mit 19 Prozent. An dritter Stelle
wurde die äußere Erscheinung bzw. Hautfarbe genannt.
Weitere Gründe sind u.a. Nationalität, Glaube oder Welt-
anschauung, Sprache oder politische Überzeugung. 

Deutsche Staatsangehörigkeit schützt nicht vor
Diskriminierung

Die Personen, die in diesem Zeitraum zu uns in die Beratung
kamen, wiesen insgesamt 45 Staatsangehörigkeiten auf.
Deutsche Staatsangehörige repräsentieren mit 48 Personen
die stärkste Gruppe. Dabei handelt es sich fast ausschließ-
lich um Personen, die eingebürgert bzw. seit ihrer Geburt die

Diagramm 2: Verursacher der Diskriminierung
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deutsche Staatsangehörigkeit besaßen – aber deren Eltern
einen Migrationshintergrund haben. Daraus erklärt sich,
warum die ethnische Herkunft als hauptsächlicher Grund für
Diskriminierung von den KlientInnen angegeben wurde. Die
Staatsangehörigkeit sieht man den Menschen nicht an, die
ethnische Herkunft aber schon. Allerdings geht es dabei um
die vermeintliche Herkunft. Ausschlaggebend für eine Diskri-
minierung ist nach Aussagen der meisten KlientInnen letztlich
die Hautfarbe, das äußere Erscheinungsbild oder die Spra-
che. Weitere Staatsangehörigkeiten sind u.a. in abnehmen-
der Folge türkisch (32 Personen), iranisch (12 Personen) und
marokkanisch (8 Personen). Die große Anzahl von Deut-
schen untermauert die bereits bekannte Tatsache, dass
Staatsangehörigkeit nicht unbedingt vor Diskriminierung
schützt. Andererseits wird damit auch deutlich, dass das 
AntiDiskriminierungsBüro nicht nur für eine bestimmte ethni-
sche Gruppe, sondern für viele andere als Anlaufstelle bzw.
Ansprechpartner gesehen wird. Das wiederum zeigt, dass
eine Antidiskriminierungspolitik nicht mit einer Ausländer-
bzw. Migrationspolitik gleichzusetzen ist. Es geht vielmehr
um eine Bürgerrechtspolitik gegen Diskriminierung und für
Gleichbehandlung. 

Die Meldenden

Die KlientInnen, die in unser Büro kommen, sind mehrheit-
lich zwischen 25 und 45 Jahre alt. Sie verfügen überwie-
gend über einen verfestigten Aufenthaltsstatus. Die meisten
von ihnen hatten schon mehrere Diskriminierungen erlebt.
Eine Erfahrung brachte schließlich das Glas zum Überlau-
fen. Sie kommen mit einem klaren Bewusstsein, ungleich
bzw. rassistisch behandelt worden zu sein. Das ADB bietet

die Beratung auch in türkischer, spanischer oder englischer
Sprache an, was allerdings selten in Anspruch genommen
wird, da die KlientInnen meistens mehrere Jahre hier leben
und der deutschen Sprache mächtig sind. Sie haben häufig
bereits einen Anwalt eingeschaltet und/oder verschieden-
ste Maßnahmen eingeleitet. Dennoch suchten sie ein Anti-
DiskriminierungBüro auf, um den Vorfall zu melden und
weitere Schritte einzuleiten. Oft formulieren sie auch den
Wunsch, die vorgefallene Ungleichbehandlung an die Öf-
fentlichkeit zu bringen, u.a. auch um zu verhindern, dass
sich solche Situationen nochmals wiederholen. Den mei-
sten, die zu uns kommen, geht es vor allem aber erst ein-
mal darum, mit ihrer Diskriminierungserfahrung ernst ge-
nommen zu werden. Denn oft haben sie eine lange Odys-
see durch Behörden oder Stellen hinter sich, auf denen ihre
Probleme oder Anliegen nicht wahr- bzw. nicht ernst ge-
nommen oder gar heruntergespielt wurden. 

Schlussbemerkung

Die oben dargestellte Auswertung nach Problembereichen
und Anzahl der Beschwerden reflektiert nicht die gesamtge-
sellschaftliche Situation in Köln oder auf Bundesebene. Die
erfassten Fälle stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. Das
Ausmaß der tatsächlich erlebten Diskriminierung ist wesent-
lich höher. Gerade diese Dokumentation möchte auch dazu
beitragen, dass die Betroffenen den Schritt wagen, ihre Dis-
kriminierungserfahrungen zu melden. Die Auswertung liefert
uns wichtige Hinweise über Ausmaß und Formen von Diskri-
minierung in der Region Köln und schafft somit auch die not-
wendige Grundlage für die Entwicklung adäquater Hand-
lungs- bzw. Lösungsansätze. 

1% Politische 
Überzeugung

1% Sexuelle 
Orientierung

2% Sprache

4% Glaube / 
Weltanschauung

6% Sonstiges

12% Nationalität

13% Äußere 
Erscheinung/Hautfarbe 

19% Aufenthaltsstatus 

42% Herkunft
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Diagramm 3: Diskriminierungsgründe
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Die Konzentration der Diskriminierungsfälle bzw. Be-
schwerden bei den Behörden weist darauf hin, dass die
Diskriminierung auch in den vorhandenen Strukturen unse-
rer Gesellschaft verankert ist. Als ausführende Organe der
gesellschaftlichen Strukturen, wie z.B. Gesetze, spiegeln
die Behörden diese institutionalisierte Diskriminierung im
Großen und Ganzen wider. Die institutionell-strukturelle
Diskriminierung hat schwerwiegende Konsequenzen für
die Betroffenen.

Unter den Behörden spielt die Ausländerbehörde „natur-
gemäß“ eine besondere Rolle. Das liegt daran, dass
hauptsächlich diese Behörde entscheiden kann, wer sich
hierzulande als Nicht-Deutsche/r aufhalten kann, wie lan-
ge und mit welchem Status. Die Ausländerbehörden defi-
nieren ihre Aufgabe so: Erteilung und Änderung der Auf-
enthaltserlaubnis. Damit wird der Ausländerbehörde eine
besondere Macht zugesprochen. Die Ausübung dieser
Macht bringt diese Behörde immer wieder in den Mittel-
punkt der Kritik, besonders von den antirassistischen und
im Migrationsbereich aktiven Organisationen.

Ist die Ausländerbehörde eine Abschiebe-
behörde?

Diese Frage drängt sich geradezu auf in Anbetracht der
Praxis der Kölner Ausländerbehörde. Dabei spielt es
zunächst keine Rolle, dass die Ausländerbehörde wegen
ihrer Hauptaufgabe – Erteilung der Aufenthaltserlaubnis –
auch für Abschiebungen zuständig ist. Vielmehr geht es
darum, dass sich die Ausländerbehörden in eine Einrich-
tung verwandeln, deren Hauptaufgabe die Abschiebung
von Menschen zu sein scheint.

Neben der krassen Abschiebepolitik der Behörden bei ab-
gelehnten AsylbewerberInnen geht nun die Ausländer-
behörde gegen die seit Jahren hier lebenden MigrantInnen
auf ähnliche Weise vor. 

Die folgende Schilderung von Herrn Mahmoud A., der sich
an das ADB Köln gewandt hatte, liefert ein deutliches Bei-
spiel dafür: 

Diskriminierung durch die Ausländer-
behörden

Da ich [...] seit Jahren von der Ausländerbehörde Köln unmenschlich behandelt, fi-
nanziell ruiniert und psychisch fertig gemacht wurde, möchte ich mich durch dieses
Schreiben an die Öffentlichkeit wenden, um darauf aufmerksam zu machen, wie
unmenschlich die Ausländerbehörde mit Menschen umgeht und sie systematisch
diskriminiert.

Ich lebe mittlerweile seit 18 Jahren in der Bundesrepublik. Ich besitze einen Ta-
bakladen, durch den ich meinen Lebensunterhalt und den meiner drei Söhne finan-
ziert habe. Meine Kinder sind inzwischen erwachsen und sie haben ihr eigenes Le-
ben jetzt selber im Griff. Meine Frau [...], mit der ich seit 15.6.2002 verheiratet
bin, lebt z. Z. im Iran. Sie muss dort leben, weil die Ausländerbehörde ihr die Ein-
reisegenehmigung nach Deutschland verweigert. Mein berechtigter Wunsch, mit
meiner Frau in Deutschland zusammenzuleben, wird wegen sturer Haltung der Aus-
länderbehörde nicht erfüllt.

Ausländerbehörde Köln als Abschiebebehörde?

Ich bin durch einen Anerkennungsbescheid des Bundesamtes vom Oktober 1987
als Asylberechtiger anerkannt worden. Danach habe ich eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland bekommen. Nachdem meine
Frau 2002 mich hier für einige Monate besucht hat, hat sie bei der Rückkehr in
den Iran durch die iranischen Behörden erhebliche Schwierigkeiten bekommen. 

Daraufhin wollte ich sofort in den Iran gehen, um ihr beizustehen. Am Flughafen
habe ich einen Freund getroffen, der mich davor gewarnt hat, in den Iran zu flie-
gen, da ich dann in Deutschland in Bezug auf meine Aufenthaltserlaubnis große
Probleme bekommen würde. Dann habe ich mit schwerem Herzen entschieden,
nicht in den Iran zu fliegen.

Weil ich für diese geplante aber unüberlegte Reise mir einen iranischen Pass be-
sorgt hatte, und angeblich, so die Ausländerbehörde, in den Iran geflogen sei, soll-
te ich, nach der Auffassung der Ausländerbehörde, meinen Status als anerkannter
Asylberechtigter verlieren. Von der Ausländerbehörde erhielt ich im Dezember
2002 eine Ordnungsverfügung und eine Grenzübertrittsbescheinigung, indem ich
aufgefordert  wurde, bis zum 15.2.2003 das Bundesgebiet zu verlassen. Damit
war mir die Abschiebung angedroht. 

Über meinen Rechtsanwalt habe ich gegen diese Verfügung einen Widerspruch ein-
gelegt. Danach hat das Verwaltungsgericht Köln am 11.11.2003 beschlossen,
dass die von der Ausländerbehörde erlassene „Verfügung keinerlei Begründung zur
Anordnung der sofortigen Vollziehung enthält. Im Übrigen fehlen auch die in einem
derartigen Fall gebotenen Ermessenserwägungen.“

Mit dieser Entscheidung wies das Verwaltungsgericht zu Recht darauf hin, was die
Ausländerbehörde immer aus den Augen verliert, nämlich, dass es hierbei um  ei-
nen Menschen geht, der seit fast 20 Jahren ein Teil dieser Gesellschaft geworden
ist und dessen Lebensmittelpunkt mit seinen erwachsenen Söhnen Deutschland ist.
Für die Ausländerbehörde ist dies aber egal; Hauptsache, dass sie das Leben für die
Migranten in Deutschland schwer macht, und wenn möglich, sie schnell abschiebt.
Die Kölner Ausländerbehörde, könnte man sagen, versteht sich als eine Abschiebe-
behörde!

Ausländerbehörde baut ständig Hürden!

Nach dieser Niederlage der Ausländerbehörde vor dem VG, dass sie mich nicht ab-
schieben konnte, habe ich von der Behörde eine Duldung erhalten, mit der Per-
spektive, wenn ich benötigte Unterlagen vorlege, bekäme ich eine Aufenthaltsge-
nehmigung. 

Schikane und Erniedrigungen durch die 
Ausländerbehörde Köln
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Herr Mahmoud A. be-
schreibt hier exemplarisch
die Situation vieler Men-
schen, die auf einmal durch
die Ausländerbehörde mit ei-
ner Abschiebung konfrontiert
werden: finanzielle Ruinie-
rung, psychische Störungen
und negative familiäre Fol-
gen, ganz zu schweigen von
den Problemen der Men-
schen, die schon abgescho-
ben wurden!

Bei dem Erörterungstermin
weist das Verwaltungsgericht
auf einen wichtigen Punkt
hin, nämlich auf fehlende 
Ermessenserwägungen der
Ausländerbehörde. Von die-
sem Ermessensraum macht
die Ausländerbehörde Ge-
brauch, und zwar fast immer
zuungunsten der Betroffenen. 
Durch Gerichtsbeschlüsse
oder durch die Einschaltung
des Petitionsausschusses
wird sie erst wieder daran erinnert, auch die menschen-
rechtlichen Grundsätze und familiäre Gründe bei diesen
Ermessenserwägungen zu beachten.

Folgender Fall verdeutlicht, wie die „Rechts- und Ord-
nungsgedanken“ der Ausländerbehörde mit den Men-
schenrechten in Widerspruch geraten. 

Seit Ende des letzten Jahres verlangt aber die ABH eine Bescheinigung nach der an-
deren: Einmal möchte die Behörde den Steuerbescheid haben, bekommt sie; dann
bekomme ich wieder eine Duldung, weil sie diesmal Unterlagen für den Lebensunter-
halt haben möchte. Als ich diese ebenfalls eingereicht hatte, dann wollte die Behör-
de eine andere Unterlage, wie z.B. einen iranischen Pass. Das geht bis heute immer
so weiter: an dem Tag, an dem ich Termin bei der Ausländerbehörde habe, erfahre
ich wieder, dass die Ausländerbehörde neue Unterlagen braucht und ich gehe wieder
mit einer Duldung – mit dem krankmachenden Gefühl ein „geduldeter“ Mensch zu
sein und zwar nach so vielen Jahren in diesem Land! 

Was die Ausländerbehörde mit diesen ständigen „Duldungen“ erreichen will, bleibt
mir rätselhaft. Vielleicht hofft die Behörde, dass ich nicht mehr die Geduld gegenü-
ber dieser Schikane aufbringe und Deutschland freiwillig verlasse. Dann hätten sie ja
ihr eigentliches Ziel erreicht, noch einen „Ausländer“ aus diesem Land loszu-
schicken! Was die Behörde nicht begreift, dass ich nach so vielen Jahren ein Teil die-
ser Gesellschaft bin und mein Lebensmittelpunkt Deutschland ist und sein wird! Ich
meinerseits hoffe, dass die Ausländerbehörde irgendwann mit dieser Schikane auf-
hört.

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“
(GG Art. 6)

So steht es im Grundgesetz. Leider aber, wenn es um „Ausländer“ geht, spielt die-
se Regel für die Ausländerbehörde keine Rolle. Seit zwei Jahren verhindert die Aus-
länderbehörde, dass ich meine Frau sehe, da diese Behörde sich gegen das Touri-
stenvisum für meine Frau ausspricht – geschweige von einer Zustimmung zur Famili-
enzusammenführung. Dies passiert, obwohl die Behörde schon erklärt hat, dass sie
nicht gegen ein Besuchervisum sei. Aber, wie bei der Ausländerbehörde üblich, wird 

nächstes Mal behauptet, dass die Beamten der Ausländerbehörde so was nicht gesagt
hätten. Ich frage mich, wie die Mitarbeiter der Ausländerbehörde sich verhalten hät-
ten, wenn sie ihre Partner nicht sehen dürften. Aber diese Frage wird für die nicht re-
levant sein, weil sie nicht in so einer Situation sind, sondern in einer Machtposition:
sie können entscheiden, ob Menschen (die sog. Ausländer) ihre Frauen oder Männer
hier in diesem Land sehen, treffen oder mit ihnen zusammenkommen dürfen. 

Ich habe mein Leben und das Leben meiner Familie finanziell immer auf eigene
Faust ohne irgendeine Hilfe vom Staat oder von anderen bestritten. Es gab natürlich
Schwierigkeiten, aber was ich in den letzen Jahren erlebt habe, ist unbeschreiblich:
Die Ausländerbehörde Köln hat meine letzten drei Jahre in eine Hölle verwandelt. 

Mit meinen 55 Jahren erlebe ich persönlich, wie die Menschen durch die Willkür der
Ausländerbehörde finanziell ruiniert und psychisch gestört werden: Meine gut laufen-
den Geschäfte sowie meine Gesundheit haben sich nach den Problemen mit der Aus-
länderbehörde verschlechtert. Ich habe in diesem Land Kinder erzogen, die ihr eige-
nes Leben auch aufgebaut haben. Ich weiß es nicht, wie lange ich noch aushalten
kann, ohne verrückt zu werden!

Ich bin dankbar, dass ich in diesem Land als Flüchtling aufgenommen wurde und ich
mein Leben mit meiner Familie aufbauen konnte. Aber was die Ausländerbehörde
z.Z. mit mir macht, ist einfach menschenfeindlich und unerträglich. Das kann und
muss nicht so weiter gehen. Deswegen wende ich mich durch dieses Schreiben an
die Öffentlichkeit. Vielleicht hilft es mir, aber auch anderen; aber ich hoffe vielmehr,
dass durch dieses Schreiben die Öffentlichkeit erfährt, wie unmenschlich die Auslän-
derbehörde Köln mit Menschen umgeht!

M[…] A[...]
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Gilt der Schutz der Familie im Grundgesetz auch
für einen Nigerianer?

Zumindest sagt das Grundgesetz nichts Gegenteiliges. In
der Praxis von Ausländerbehörden entstehen Situationen,
in denen die Bestimmungen des Grundgesetzes weniger
berücksichtigt werden. In dem Fall von Herrn Akinlose Lijo-
ka gräbt die Ausländerbehörde in den alten Akten nach
weiteren Hinweisen – und sie wird fündig: Gegen Herrn Li-
joka besteht eine Ausweisungsverfügung. 

Die Ausländerbehörde wollte diese Ausweisung realisie-
ren. Das Problem war nur, dass Herr Lijoka mittlerweile mit
einer Deutschen verheiratet war und das Ehepaar ein Kind
hatte. Auf die veränderte Lage von Herrn Lijoka hin hat die
Ausländerbehörde immer wieder seine Grenzübertrittsbe-
scheinigung verlängert. Damit war er hierzulande quasi
(um es mit dem menschenverachtenden Wort auszu-
drücken) „geduldet“. Die Behörde bestand darauf, dass er
seiner Ausweisungsverfügung nachkomme, d. h. dass Herr
Lijoka nach Nigeria ausreisen und dort das Visum beantra-
gen sollte. Ob dadurch die vom Grundgesetz besonders
geschützte Ehe und Familie zunächst ad acta gelegt wür-
de, interessierte anscheinend die Behörde nicht.

Letztendlich konnte der Rechtsanwalt eine Einigung erzie-
len, dass Herr Lijoka kurz nach Nigeria ausreist, und von
dort aus würde er die notwendigen Unterlagen für Deutsch-
land bekommen. Herr Lijoka ist mittlerweile wieder in
Deutschland und darf arbeiten, was er auch z.Z. tut. 

Was aus dem Ganzen übrig geblieben ist: Jahrelanges Hin
und Her mit der Ausländerbehörde, jahrelange unsichere
Aufenthalte von Herrn Lijoka, jahrelange Konfrontation der
ganzen Familie mit Problemen und schließlich immense Ko-
sten, die wegen der sturen Haltung der Ausländerbehörde
entstanden sind, für die Familie und für die Stadt.

Gericht: „Das Ermessen der Antragsgegnerin
[Ausländerbehörde] ist auf Null reduziert“

Als 2000 seine Frau schwerkrank im Krankenhaus lag,
wollte Herr Mehmet B. seine Schwester vorübergehend aus
der Türkei nach Köln holen. Da er voll berufstätig war und
sich nach der Arbeit um seine krebskranke Frau kümmern
musste, brauchte er die Unterstützung der Schwester, die
ihm und seinem 4jährigen Sohn beistehen sollte. Damals
verweigerte die Ausländerbehörde, in Kenntnis der aktuel-
len Familienlage, das Visum für die Schwester. Nach Auf-
fassung der Behörde handelte es sich angeblich um eine
arbeitserlaubnispflichtige Erwerbstätigkeit, die unter der
Anwerbestop-Ausnahmeverordnung (ASAV) nicht zu fassen
sei. Gegen diese Ablehnung hat die Schwester von Herrn
Mehmet B. beim Verwaltungsgericht Berlin geklagt. Das
Verwaltungsgericht hat die Ausländerbehörde durch eine
einstweilige Anordnung aufgefordert, der Schwester ein Vi-
sum zu erteilen, und zwar mit folgender Begründung: „Ge-
rade im Hinblick auf die schwierige Situation in der Familie
ihres Bruders ist eine möglichst baldige Einreise geboten,
um den Familienmitgliedern die dringend gebotene physi-
sche und psychische Unterstützung in ihrer schweren Le-
benssituation zu ermöglichen.“ (Aus dem Beschluss des
Verwaltungsgerichts Berlin, Dezember 2000)

Obwohl auch der Ausländerbehörde diese „schwere Le-
benssituation“ bekannt war, handelte sie nicht dementspre-
chend und verschlimmerte dadurch unnötig die Situation.

Ist die Ausländerbehörde lernfähig?

Fast jeder Mensch ist lernfähig, auch die Einrichtungen, bei
denen Menschen arbeiten. Bei der Ausländerbehörde funk-
tioniert aber alles anscheinend ein wenig anders, denn die
sture Haltung hat die Ausländerbehörde bei diesem Fall
weiter beibehalten. Nachdem die Schwester von Herrn
Mehmet B. aufgrund des Gerichtsurteils nach Deutschland
kam, kehrte sie nach einigen Monaten – als die Frau von
Herrn Mehmet B. wieder zu Hause war – in die Türkei
zurück.

Nach anderthalb Jahren ist Frau B. an Krebs gestorben.
Kurz nach ihrem Tod brauchte die Familie in dieser schwie-
rigen Situation wieder die Unterstützung der Schwester.
Diese beantragte erneut ein Visum, das jedoch von der
Ausländerbehörde wieder abgelehnt wurde. Auch die Stel-
lungnahmen vom Jugendamt und dem Facharzt für Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie halfen nicht, die auf die
besonders schwierige Situation des 7-jährigen Kindes hin-
wiesen und in diesem Sinne die Einreise der Schwester un-
terstützten. Herrn Mehmet B. blieb nichts anderes übrig, als
sich noch einmal an das Verwaltungsgericht in Berlin zu
wenden. Bevor das eigentliche Verfahren begann, erhielt
die Ausländerbehörde Köln am 2. Juli 2004 folgendes
Schreiben vom Verwaltungsgericht Berlin:

„Im Hinblick auf die Zustimmungsverweigerung gebe ich
zu bedenken, dass auch bei der Auslegung der Anwerbe-
stopaufnahmeverordnung humanitäre Aspekte über Art. 6
Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG zu berücksichtigen sind. Da
die Zusicherungsanfrage des Arbeitsamtes Köln vom 5.
September 2003 datiert und die Stellungnahme bis zum 3.
Dezember 2003 gültig sein soll, bitte ich unter Berücksich-
tigung des vorliegenden besonderen Einzelfalles, ob nach
Rücksprache mit dem Arbeitsamt eine andere Entscheidung
in der Sache möglich ist.“

Der Hinweis auf den durch das Grundgesetz geforderten
Schutz der Familie und auf die vom Verwaltungsgericht
hervorgehobene besondere Situation des Falles fand bei
der Ausländerbehörde keine Berücksichtigung und somit
kam es zu einem Gerichtsverfahren. Das Ergebnis war wie-
der dasselbe wie vor vier Jahren: das Gericht verpflichtete
die Ausländerbehörde zum zweiten Mal, das Einreisevi-
sum zu erteilen, u.a. mit der Begründung: „Das Ermessen
der Antragsgegnerin [Ausländerbehörde] ist auf Null redu-
ziert.“

Die hier dargestellten Beispielfälle, die den Sinn bzw. Un-
sinn der Praxis der Ausländerbehörde exemplarisch aufzei-
gen, sind nur die Spitze eines Eisberges der institutionellen
und strukturellen Diskriminierung gegenüber Menschen
nicht-deutscher Herkunft. Um gegen diese Diskriminierung
anzugehen, braucht unsere Gesellschaft u.a. mehr coura-
gierte Menschen wie Herrn Mehmet B. und Einrichtungen,
die die ungleiche Behandlung sowohl in der Ausländer-
behörde, als auch in den Strukturen unserer Gesellschaft
bekämpfen. 
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Die „Durchlässigkeit“ des deutschen Schulsystems:
Für MigrantInnen nach unten offen!
„Gleiche Bildungs- und Arbeitschancen für junge Migran-
tInnen“ – mit diesem Projekt hat das ADB Köln gezielt die
Bildungsdiskriminierung und hierbei insbesondere die ver-
mehrte Überweisung von Kindern und Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien in die Sonderschule für Lernbehinder-
te angegangen. Das dreijährige Projekt, das 2002 startete
und vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Pro-
gramms „Entimon – gemeinsam gegen Gewalt und Rechts-
extremismus“ bis Ende 2004 gefördert wurde, hatte das
Ziel, die Diskriminierungsmechanismen, die der Bildungs-
und Ausbildungsbenachteiligung junger MigrantInnen zu-
grunde liegen, zu ermitteln. Das Hauptaugenmerk lag hier-
bei zum einen in der Untersuchung der vermehrten Über-
weisung von Kindern und Jugendlichen in die Schule für
Lernbehinderte und zum anderen in der Analyse von Dis-
kriminierungsmechanismen, die den Übergang junger Mi-
grantInnen von der Schule in den Ausbildungsstellenmarkt
erschweren. 

Den Ausgangspunkt für die Initiierung dieses Projektes stell-
ten unsere umfangreichen Erfahrungen in der Beratung von
zugewanderten Eltern dar. Immer wieder sind wir mit der
Tatsache konfrontiert worden, dass zugewanderte Eltern
als zentrale Akteure im Bildungsprozess ihrer Kinder außen
vor gelassen werden. Eltern beklagten sich beispielsweise
darüber, dass sie bei Entscheidungen über den schulischen
Werdegang ihrer Kinder von schulischer Seite nicht mit ein-
bezogen wurden. Entscheidungen, wie etwa die Überwei-
sung in die Sonderschule für Lernbehinderte kommen für
viele Eltern unvermittelt. Sie werden oft nicht frühzeitig ge-
nug auf derart wichtige Entscheidungen aufmerksam ge-

macht. In gleicher Weise werden sie selten über mögliche
Fördermaßnahmen aufgeklärt, die eingeleitet werden kön-
nen, um einer drohenden Überweisung in die Sonderschu-
le für Lernbehinderte entgegen zu wirken. Insbesondere im
Rahmen der Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung
des sonderpädagogischen Förderbedarfs und der Entschei-
dung über den Förderort (VO-SF) eines Kindes mussten wir
vielfach feststellen, dass Erziehungsberechtigte nur unzurei-
chend über das Verfahren, oftmals nicht einmal über ihr
Einspruchsrecht informiert werden. Betroffene Eltern berich-
teten uns über Situationen, in denen das zu testende Kind
im Beratungsgespräch mit den Eltern als Dolmetscher fun-
gierte oder gar die Einverständniserklärung der Eltern zur
Eröffnung des Verfahrens abgepresst wurde. Dieses wider-
fuhr auch Frau Demir. Sie berichtete uns, dass die Klassen-
lehrerin das Zimmer, in dem das Beratungsgespräch zur
Eröffnung eines VO-SF Verfahrens stattfand, mit den Wor-
ten „Ich lasse Sie erst aus dem Raum, wenn Sie die Einver-
ständniserklärung unterschrieben haben“ abschloss. Aus
Angst unterschrieb Frau Demir letztlich die Einverständni-
serklärung.

Beratung für zugewanderte Eltern

Vor dem Hintergrund des soeben Beschriebenen lag einer
unserer Hauptschwerpunkte daher auch darin, das Mitent-
scheidungsrecht zugewanderter Eltern zu stärken, ihre Par-
tizipationsmöglichkeiten zu erweitern, sie zu unterstützen
sowie gemeinsam mit ihnen Interventionsstrategien zu ent-
wickeln. Seit Beginn des Projektes erhielten zugewanderte
Eltern Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Über-

Häufig anzutreffen sind Praktiken direkter Diskriminierung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund beim Übergang von der Grundschule in eine Schul-
form der Sekundarstufe I aufgrund von Sprachdefiziten, insbesondere vor dem Hin-
tergrund fehlender Sprachförderung an den weiterführenden Sekundarschulformen.
So auch bei Ibrahim, einem Grundschüler mit türkischem Migrationshintergrund, der
nach einem kontinuierlichen Aushandlungsprozess zwischen seiner Grundschullehre-
rin und seinen Eltern eine Übergangsempfehlung in eine Realschule erhalten sollte.
Entgegen dieser Zusage erhielten Ibrahims Eltern als Anlage zu seinem Halbjahres-
zeugnis der Klasse 4 eine Übergangsempfehlung in die beiden Schulformen „Haupt-
schule, Gesamtschule“. In der Begründung heißt es: 

„[Ibrahim] ist ein freundlicher Schüler, der eine dauerhafte Lern- und Leistungsbe-
reitschaft zeigt. Seine Arbeiten führt er selbständig, ausdauernd und zuverlässig aus.
Er zeigt noch zu wenig Eigeninitiative, sich aktiv ins Unterrichtsgeschehen einzubrin-
gen. Seine Leistungen im Fach Mathematik sind zur Zeit als „gut“ einzustufen.
[Ibrahim] beherrscht die Grundrechenarten zuverlässig, er hat jedoch große Schwie-
rigkeiten, sein mathematisches Können in Sachaufgaben anzuwenden. In der Recht-
schreibung ist er schon sehr sicher. “

In dieser Begründung der Klassenkonferenz werden dem insgesamt positiven Lernstand
des Schülers einzig und allein seine „Schwierigkeiten, sein mathematisches Können in
Sachaufgaben anzuwenden“ als zentrales Überweisungskriterium in eine Haupt- oder
Gesamtschule gegenüber gestellt. 

Auf unsere Nachfrage hin, warum die Grundschullehrerin ihre, den Eltern des Kindes ge-
genüber bereits mündlich getätigte Realschulempfehlung wieder zurückgenommen
habe, argumentierte sie, Ibrahim vor Misserfolgserfahrungen an der Realschule bewah-
ren zu wollen, die aufgrund seiner noch bestehenden Sprachprobleme vorherzusehen
seien. Zwar räumte sie den Eltern einen späteren Wechsel auf die Realschule ein, auf
Nachfragen des Vaters konnte sie jedoch keinen einzigen Fall nennen, in dem ein
Wechsel von der Hauptschule auf eine Realschule erfolgte. 

Mit Hilfe unserer Unterstützung ist es den Eltern gelungen, die Übergangsempfehlung
der Grundschullehrerin zugunsten einer Realschulempfehlung zu revidieren und die Auf-
nahme Ibrahims auf eine benachbarte Realschule zu bewirken. Inzwischen hat Ibrahim
die zweijährige Orientierungsphase erfolgreich durchlaufen. In der Erprobungsstufenkon-
ferenz wurde über seinen weiteren Verbleib an der Schule positiv entschieden.

Die Geschichte von Ibrahim: „Zuverlässig, gute Leistung“
und trotzdem Hauptschule
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gangsempfehlungen, Einleitung und Durchführung eines
VO-SF Verfahrens, Hilfestellung bei Kommunikations-
schwierigkeiten zwischen Erziehungsberechtigten und Leh-
rerInnen und bei Fragen zur schulischen Entwicklung sowie
Bildungslaufbahn ihrer Kinder.

Inzwischen hat sich das Beratungsangebot des ADB Köln
für zugewanderte Eltern als fester Bestandteil unserer An-
tidiskriminierungsarbeit und der damit verbundenen Einzel-
fallarbeit verankert, das auch nach dem Auslaufen der Bun-
desförderung weitergeführt wird. Damit trägt unser Büro
dem Umstand Rechnung, dass dem Mangel an institutionel-
ler Einbindung zugewanderter Eltern nicht nur durch Ap-
pelle an Verantwortliche aus Politik und Bildung abzuhelfen
ist, sondern auch durch die konkrete Unterstützung und Be-
ratung der Eltern. 

Die Implementierung des Beratungsangebotes für zuge-
wanderte Eltern in unsere bestehende Beratungspraxis ist
von elementarer Bedeutung und bildet eine wichtige Res-
source in der Bekämpfung der Bildungsdiskriminierung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Hier-
durch gewinnen wir wichtige Informationen über das Aus-
maß der strukturellen Diskriminierung von jungen Migran-
tInnen im Bildungsbereich. Dieses Wissen wiederum bildet
eine entscheidende Grundlage für die Entwicklung wirksa-
mer Handlungsansätze. Denn das Spektrum der strukturel-
len Diskriminierung von zugewanderten Kindern und Ju-
gendlichen im Bildungsbereich ist sehr breit. Bei der Ein-
schulung in die Grundschule, wenn die Schulfähigkeit fest-
gestellt oder ein Kind zurückgestellt wird, bei der Verset-
zung in die zweite bzw. dritte Schulklasse, oder dann,
wenn die Frage ansteht, ob ein Kind in eine Sonderschule
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„Die Entscheidung, ob 
Songül eine Sonderschule
besucht oder nicht, liegt
nicht in meiner Hand.“

Ende Oktober diesen Jahres wandten sich die Eheleute K. hinsichtlich der Einleitung
eines VO-SF Verfahrens bei ihrer Tochter Songül an unser Büro. 

Songül, 9 Jahre alt, besucht die 4. Klasse einer Gemeinschaftsgrundschule und soll
mit Beginn des nächsten Schuljahres an einer Sonderschule für Lernbehinderte wei-
ter beschult werden. Bereits im 1. Schuljahr – zu diesem Zeitpunkt befand sie sich
erst seit zwei Wochen in der Klasse – versuchte ihre Klassenlehrerin ein VO-SF Ver-
fahren zu eröffnen, so auch mit Beginn der 2. Klasse. Beide Male mit der Begrün-
dung, Songül weise aufgrund fehlenden Kindergartenbesuchs defizitäre Verhaltens-
muster auf (fehlende praktische Fähigkeiten, Wahrnehmungsstörungen). Damals ge-
lang es den Eltern die Eröffnung eines solchen Verfahrens zu unterbinden, zumal bei
ihrer Tochter während der Schuleingangsuntersuchung, die obligatorisch bei jedem
Kind vor Eintritt in die Grundschule durchgeführt wird, keine Auffälligkeiten festge-
stellt wurden. Die medizinischen Befunde der Schuleingangsuntersuchung ließen,
insbesondere hinsichtlich ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, keine Verdachtsmomente er-
kennen.

In der ersten Hälfte des 4. Schuljahres teilte die Klassenlehrerin den Eheleuten K. 
erneut mit, dass sie ein VO-SF Verfahren eingeleitet habe. Sämtliche Gespräche mit
der Klassenlehrerin, dem Rektor, der Schulpsychologin und allen in der Klasse unter-
richtenden LehrerInnen scheiterten an der Tatsache, dass der Widerspruch der Eltern
von allen Anwesenden als „Kulturkonflikt“ abgewertet wurde.

Daraufhin kontaktierten die Eheleute den Rektor einer benachbarten Grundschule,
mit der Bitte, Songül an seiner Schule aufzunehmen. Der Rektor veranlasste eine
Begutachtung des Kindes, in der festgestellt werden sollte, ob bei Songül tatsächlich
ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. Die Testergebnisse ergaben eindeu-
tig, dass bei Songül kein sonderpädagogischer Förderbedarf festzustellen ist und sie
insofern weiterhin im Regelschulsystem beschult werden kann. Der Rektor erklärte
sich in der Folge bereit, das Kind an seiner Schule aufzunehmen. Allerdings war dies
nicht mehr möglich, da in der Zwischenzeit dass VO-SF Verfahren bereits eröffnet
wurde. Auf Wunsch der Eltern hin richtete unser Büro ein Schreiben an die Klassen-
lehrerin, in dem ein Gesprächstermin erbeten wurde, um über die Möglichkeit der
Einstellung des VO-SF Verfahrens zu sprechen. Kurze Zeit später erhielten wir einen
Brief von der Klassenlehrerin. Sie teilte uns mit, dass die Entscheidung, ob ihre Schü-
lerin eine Sonderschule besucht oder nicht, nicht in ihrer Hand liege. Dem Wunsch
der Eltern nach einem Gesprächstermin könne sie nicht nachkommen. Unser Büro

setzte sich parallel hierzu auch mit
der zuständigen Dienststelle des
Schulamtes in Verbindung. In einem
separaten Schreiben teilten wir dem
Schulamt die Sachlage mit und baten
um eine Stellungnahme. Im Antwort-
schreiben des Schulamtes ließ man
uns wissen, dass eine Stellungnahme
erst dann erfolgen kann, wenn alle
erforderlichen Gutachten vorliegen. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Tester-
gebnisse des Schulamtes den bei
Songül vermuteten sonderpädagogi-
schen Förderbedarf bestätigen wer-
den oder nicht. 

für Lernbehinderte überwiesen werden soll und bei den
Übergangsempfehlungen am Ende des vierten und nach
dem sechsten Schuljahr – an all diesen Gelenkstellen lau-
fen gewaltige Prozesse der sozialen Selektion, die sich of-
fiziell als Prozess der begabungsgerechten Differenziert-
heit tarnen. 

„Mein Kind ist doch nicht lernbehindert, nur
weil es die Sprache noch nicht kann.“

Seit Jahren sind Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer-
familien in der Sonderschule für Lernbehinderte deutlich
überrepräsentiert – Tendenz steigend. 

Im Zuge der Einleitung und Durchführung eines VO-SF Ver-
fahrens werden aus fehlenden Deutschkenntnissen immer
wieder Lern- und Integrationshindernisse gemacht. Und
das, obwohl laut schulrechtlichem Erlass bei Überweisung
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in
die Sonderschule für Lernbehinderte Defizite in der Unter-
richtssprache als Ursache für Lernschwierigkeiten auszu-
schließen und im Zweifelsfall diese Kinder an der Regel-
schule zu belassen sind. Unsere Erfahrungen zeigen je-
doch, dass diese schulrechtliche Regelung, die im Sinne
positiver Diskriminierung zum Schutz der Kinder aus Zu-
wandererfamilien vor ungerechtfertigten Überweisungen in
eine Sonderschule für Lernbehinderte dienen sollen, vieler-
orts umgangen wird. 

Die Umgehung rechtlicher Bestimmungen ist zweifelsohne
eine direkte Diskriminierung. Aber selbst diese ist im Kon-
text des bestehenden Schulsystems für Entscheidungsträge-
rInnen oftmals nicht deutlich zu erkennen. Denn aus deren
Sicht wird im Rahmen des dreigliedrigen Schulsystems und
den daraus resultierenden Mechanismen die Sonderschule
für Lernbehinderte wohlwollend als Fördermaßnahme ver-
standen. Diese Form der indirekten Ungleichbehandlung
verdeutlicht, dass Diskriminierung keine Absicht voraus-
setzt. Dies ist wichtig, wenn im Schulbereich von Diskrimi-
nierung die Rede ist. Hierbei geht es nicht darum, Entschei-
dungsträgerInnen oder LehrerInnen der Diskriminierung zu
bezichtigen. Im Gegenteil: 

Nicht Personen, die solche Entscheidungen zu treffen ha-
ben, diskriminieren, sondern das Schulsystem, das über
Strukturen verfügt, in denen Diskriminierung eine Hand-
lungsoption darstellt. Diesen Zusammenhang soll die fol-
gende Fallbeschreibung näher ver-
deutlichen.

Die Geschichte von Songül entlarvt auf
drastische Weise die Mechanismen
struktureller Diskriminierung. LehrerIn-
nen sind nämlich im Kontext des deut-
schen Schulsystems dazu gezwungen,
der Entscheidung, wer in welcher
Schulform lernen darf oder nicht, weit
mehr Aufmerksamkeit zu widmen als
der individuellen Förderung. Es ist
eben nicht die „böse“ Lehrerin, die dis-
kriminiert, sondern es ist das Schulsy-
stem, dessen Durchlässigkeit nur in
eine Richtung gut funktioniert – und
zwar nach unten.
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Am 10. Mai 2001 wurde in der Talkshow von Peter Imhoff
(SAT 1) unter dem Titel „Türsteher, die wahren Stars der
Nacht“ auch der Türsteher „Frank“ aus der Kölner Altstadt
als Gast interviewt. Dabei kam es zu folgendem Dialog: 

Frank: „Einen Tag vor Karneval kamen um 2 oder 3 Uhr
nachts Albaner. Zu denen habe ich gesagt, ihr kommt hier
nicht rein. Zwei Stunden später kamen sie wieder mit so ei-
nem Rambo-Messer, einer von denen hat mich dann am
Arm verletzt. Mit den Jungs der Altstadt habe ich die dann
gejagt, dann kam die Polizei, die haben denen und auch
mir Handschellen angelegt, mich haben sie wieder freige-
lassen und eine Stunde später haben sie ihn dann gekriegt.
Da hat der eine Polizist zu mir gesagt: ‚Pass auf, hier hast
du ihn 5 Minuten und dann kannst du machen.’“
Imhoff: „Was!? Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein,
denn wenn das passiert ist, was wir uns jetzt vielleicht den-
ken können .....“
Frank: „Das hat der nicht nur bei mir gemacht, sondern
auch bei anderen (Türstehern).“
Imhoff: „Dann ist das ja hochgradig strafbar. Seien wir
jetzt mal ganz ehrlich...“
Frank nickt: „... unter Umständen ja.“
Imhoff: „Du hast ihm doch ein paar gegeben?“
Frank: „Ja klar, ich lass mich doch nicht reinschneiden hier,
wo sind wir denn.“
Imhoff: „Ja und wo sind wir aber, wenn man Selbstjustiz
übt.“

Der Moderator ging dann schnell zu einem anderen Thema
über. 

Einige Wochen nach der Sendung kam Frau Gudrun G.
aus Köln zum AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln und
schilderte uns zutiefst schockiert den Dialog in besagter
Talkshow sowie ein abwiegelndes Verhalten der Polizei ihr
gegenüber, nachdem sie sich an diese gewandt hatte. An-
gesichts dessen, dass die Kölner Polizei öffentlich durch die
Aussage des Türstehers belastet wurde und gleichzeitig die
Meldung von Frau Gudrun G. nicht ernsthaft verfolgt hatte,
schrieben wir den Leiter der Beschwerdestelle des Polizei-
präsidiums an, mit der Bitte um Stellungnahme. In dem
Brief stand u.a.: 

„1.) Die Sätze des Türstehers Frank  „Da hat der eine Poli-
zist zu mir gesagt: „Pass auf, hier hast du ihn 5 Minuten
und dann kannst du machen.“ „Das hat der nicht nur bei
mir gemacht, sondern auch bei anderen (Türstehern)“ ge-
ben wahrlich Anlass zur Besorgnis. Die natürliche Reaktion
darauf blieb auch bei dem Moderator nicht aus.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Der Türsteher Frank hat
gelogen oder es ist möglicherweise eine inoffizielle Praxis
von einzelnen Polizisten der Stadt Köln. Da die Polizei Köln
öffentlich mit diesem Vorwurf in Verbindung gebracht wur-
de, möchten wir Sie bitten, uns diesbezüglich Ihre Stellun-
gnahme mitzuteilen. 

2.) Frau Gudrun G. hatte am 11.5.2001, einen Tag nach
der Ausstrahlung der besagten Talkshow, beim Polizeipräsi-
dium angerufen und wurde dort an die Pressestelle im Poli-
zeipräsidium weitergeleitet, wo sie die Situation in der Talk-
show schilderte. Am 6. Juni 2001 bekam sie ein Schreiben
vom Polizeipräsidium, mit dem Kernsatz  „SAT 1 sagt, das
wäre so nie gesagt worden.“ Daraufhin hatte Frau Gudrun
G. mehrmals beim Polizeipräsidium angerufen und um Auf-
klärung gebeten. Ihr wurde dann versichert, dass das Vi-
deo bestellt würde. Eine Antwort kam allerdings nie. Dar-
aufhin rief sie mittlerweile vier Monate nach dem Vorfall
nochmals an. Sie bekam die Auskunft, dass sie doch ein
abschließendes Schreiben bekommen hätte. Frau Gudrun
G. insistierte jedoch, dass sie weiterhin zu dem steht, was
sie in der Sendung gesehen und gehört hatte – auch wenn
SAT 1 das Gegenteil behauptete. Da es Frau Gudrun G.
mehrmals und erfolglos versucht hatte, von SAT 1 einen Mit-
schnitt zu bekommen, fragte sie nach, ob es denn der Poli-
zei nicht möglich wäre, dieses Video zu besorgen. Der Po-
lizeibeamte verneinte es. Nach Angaben von Frau Gudrun
G. wurde sie dann zunehmend unverschämt behandelt. Als
sie den Polizeibeamten fragte, wie er mit ihr rede, war sei-
ne Antwort: „Wir reden mit jedem so wie er es verdient“.
Darauf bemerkte Frau Gudrun G., dass sie diesen Umgang
für unangebracht hielte, wenn jemand auf eine mögliche
Straftat hinweist. Der Polizeibeamte sagte auf Wiedersehen
und legte auf. Frau Gudrun G. rief daraufhin seinen Vorge-
setzten an, der ihr wiederum versprach, sich darum zu
kümmern.“

Dem ADB war es innerhalb von einem Tag möglich, den
Mitschnitt der Sendung zu bekommen, womit sich dann
auch die Aussage, die Frau Gudrun G. gemacht hatte, be-
stätigte. Der o.g. Wortlaut des Türstehers war dem Mit-
schnitt der Talkshow entnommen. 

Fakt ist, dass ein Türsteher namens „Frank“ in der Kölner
Altstadt einen Tag vor Karneval mit ausdrücklicher Billigung
und im Zusammenwirken mit einem Kölner Polizeibeamten
einen Migranten körperlich misshandelt hat. Und dies war
kein Einzelfall, was durch die Aussage des Türstehers „das
hat der (Polizeibeamte) nicht nur bei mir gemacht, sondern
auch bei anderen“ belegt wird. 

Das Vorgehen der Polizei war in zweierlei Hinsicht unan-
gemessen. Einerseits die nicht korrekte Verfolgung einer
Meldung mit dem Hinweis auf eine mögliche Straftat sowie
andererseits der Umgang mit der meldenden Bürgerin, die
nichts anderes als ihre Pflicht tat und Zivilcourage zeigte.
Es drängte sich der Verdacht auf, dass das Vorgehen des
Polizeibeamten von der Kölner Polizeibehörde gedeckt
wurde. 

Im November 2001 wurden Frau Gudrun G. und das ADB
Köln zu einem Gespräch mit dem besagten Polizeibeam-
ten, einer Polizeibeamtin der Beschwerdestelle und einem
Kriminal-Hauptkommissar geladen. Dabei erfuhren wir,

BürgerInnen zeigen Zivilcourage 
SAT 1 Talkshow: Polizist soll Türsteher einer Kölner Diskothek Freibrief zur 
Gewalt gegeben haben 
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dass bereits in Hamburg
eine Strafanzeige von einer
Privatperson in dieser Ange-
legenheit gestellt worden
sei. In dem Gespräch wurde
das Verhalten des Polizeibe-
amten gerügt und man ent-
schuldigte sich dafür. Weni-
ge Tage danach erhielten
wir ein Schreiben vom Kri-
minaloberrat bezüglich des
o.g. stattgefundenen Ge-
sprächs. Darin stand: 

„dass nach Einleitung eines
staatsanwaltlichen Ermitt-
lungsverfahrens und der
Sichtung der entsprechen-
den Videoaufzeichnung
sich die von Frau Gudrun
G. gemachten Angaben  ...
im vollen Umfange be-
stätigt.“ „Das von ihnen ge-
zeigte Engagement bei der
Aufklärung dieser für das
Polizeipräsidium Köln und
seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter diffamierenden
Aussage, für das ich Ihnen
danke, hat deutlich ge-
macht, dass es trotz aller
Bemühungen immer noch
Mängel bei der polizeili-
chen Eingabe- und Be-
schwerdebearbeitung gibt.“
.....

In diesem Sinne war nur
noch der rechtliche Weg of-
fen. Frau Gudrun G. und
die Mitarbeiterin des ADB
stellten eine Strafanzeige
und einen Strafantrag ge-
gen den Polizeipräsidenten
Köln als Polizeibehörde, ge-
gen unbekannte Polizeibe-
amte in Köln sowie gegen
den unbekannten Türsteher
„Frank“ mit einer ausführlichen Begründung, in der der
Rechtsanwalt auch Akteneinsicht in alle bisherigen und lau-
fenden Ermittlungsverfahren in dieser Sache verlangte. 

Doch letztlich reichten die rechtlichen Mittel nicht aus. Es
wurde keine Akteneinsicht gewährt, da wir ein „rechtliches
Interesse“ nicht nachweisen konnten und keine „Verletzten-
eigenschaft“ vorlag. Schließlich wurde dem Rechtsanwalt
in einem Schreiben der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass
das Verfahren gegen den Kölner Polizeibeamten eingestellt
und gegen „Frank“ ein Ermittlungsverfahren eingeleitet
wurde. Somit konnten wir nie erfahren, wie die Sache am
Ende ausging. 

Für die meldende Frau war es eine gewisse Genugtuung,
dass das Verhalten der Polizei ihr gegenüber kritisiert wur-
de. Allerdings blieb das, was sie am meisten betroffen und
schockiert hatte, ungeklärt. Es wäre doch sicherlich im Sin-
ne der notwendigen Zivilcourage wünschenswert, wenn
sich viele ZuschauerInnen durch rassistische Äußerungen in
den Medien „verletzt“ fühlen und dementsprechend rea-
gieren. 

Dabei ist auch ein öffentliches Interesse gegeben. Dement-
sprechend sollten diejenigen, die sich diesbezüglich enga-
giert haben, auch über den Ausgang des Verfahrens infor-
miert werden. 
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„Wer Tiere schächtet oder Fleisch von geschächteten Tie-
ren isst, ist bei uns nicht willkommen“, hieß es auf einem
Schild am Eingang des Dürener Tierheimes. Dieses Schild
löste Ende Februar 2002 im Kreis Düren heftige Proteste
aus. Für einen Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Aa-
chen/Düren war die Tafel „eine große Unverschämtheit“,
hinter der eine große Portion Unwissenheit stecke. Schäch-
ten sei nach jüdischem Sinn keine Tierquälerei, so der
Geistliche. 

Auch der Sprecher des Zentralrates der Muslime in
Deutschland war entsetzt. Laut Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes ist das Schächten in Deutschland mit einer
Ausnahmeregelung des Veterinäramtes für „sachkundige
Personen“ erlaubt. Für Dürens Bürgermeister war es nach
Angaben der Dürener Nachrichten „problematisch, das
Schächten auf diese Weise zu ächten.“ Die Stadt sehe je-
doch keine Handhabe, das Schild zu verbieten. 

Nachdem mehrere Anrufe von erzürnten BürgerInnen beim
ADB Köln eingingen, schrieben wir am 26. Februar 2002
den Tierschutzverein für den Kreis Düren an und informier-
ten die Kölner Presse: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
Aufgrund mehrerer Protestanrufe beim ADB Köln wegen
des Schildes am Eingang des Tierheimes, auf dem deut-
lich darauf hingewiesen wird, dass Menschen, die ge-
schächtetes Fleisch essen, hier nicht mehr erwünscht sei-
en, möchten wir Sie bitten, dies auch schriftlich zu be-
gründen. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Religionsfreiheit
zu den Grundrechten jeden Bürgers gehört. In diesem Sin-
ne handelt es sich um eine eklatante Diskriminierung,
wenn all den Menschen, die sich zum Islam oder Judentum
bekennen und insofern auch die damit verbundenen Vor-
schriften befolgen, ausschließlich aufgrund ihrer Religions-
zugehörigkeit Zugang zu einer Einrichtung verwehrt wird,
die zudem wie die Ihrige einen gemeinnützigen Charakter
aufweist. In diesem Zusammenhang appellieren wir an
Ihre Verantwortung, eine solche Ausgrenzung unverzüg-
lich zu unterlassen und öffentlich den Bürgerinnen und Bür-
gern dazu Rede und Antwort stehen.“

Nachdem die Lokalpresse mehrmals über das Thema be-
richtete, wurde das Schild entfernt.

„Moslems und Juden nicht willkommen“

Die Polizei, dein Freund und Helfer...
Ein Alptraum für die Betroffenen!
Die Gewaltanwendung der Polizei in Deutschland ist seit
Jahren ein öffentliches Thema. Zuletzt haben Aktion Coura-
ge1 und Amnesty International2 Fälle dokumentiert, bei de-
nen Vorwürfe gegen die Polizei erhoben oder Gewalttaten
der Polizei festgestellt worden sind. 

Wie im Falle der Ausländerbehörden besitzt auch die Poli-
zei eine gesetzlich legitimierte Machtstellung gegenüber
den BürgerInnen dieser Gesellschaft. Die sich daraus erge-
bende Problematik ist wie bei anderen – besonders staatli-
chen – Stellen genügend bekannt: wo es Macht gibt, ent-
steht auch Missbrauch dieser Machtposition. 

Besonders ausländische StaatsbürgerInnen und Menschen
mit Migrationshintergrund werden des öfteren mit willkürli-
chen Handlungen und auch Gewaltanwendungen der Poli-
zei konfrontiert. Bei Polizeikontrollen, z.B. in den Bahnhö-
fen, werden Menschen gezielt kontrolliert, die irgendwie
„ausländisch aussehen“. Daraus entsteht eine Situation,
die den Betroffenen ein ständiges Unsicherheitsgefühl ver-
mittelt, wenn sie auf PolizeibeamtInnen treffen – obwohl
eine der Hauptaufgaben der Polizei darin besteht, die Si-
cherheit der Menschen zu gewähren. Darüber hinaus wird
durch solche gezielten Kontrollen in der Öffentlichkeit der
Eindruck vermittelt, als ob diese Menschen eine potentielle
Gefahr für die Gesellschaft darstellten. Diese Situation ver-
stärkt die bereits gesellschaftlich vorhandenen Vorurteile
gegenüber den MigrantInnen und Menschen, die anders
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aussehen als die Mehrheitsgesellschaft. Man könnte viel-
leicht zu Recht behaupten, dass solche Handlungen auch

ein Ergebnis dieser Vorurteile
bzw. rassistischer Einstellun-
gen innerhalb der Polizei sind.

Bei den Beschwerden gegen
die Polizei treten immer wie-
der ähnliche Herangehenswei-
sen auf, mit denen die Betrof-
fenen und deren Unterstütze-
rInnen konfrontiert werden:
Wenn sich Menschen mit der
Polizeigewalt oder den willkür-
lichen Handlungen öffentlich
und rechtlich auseinanderset-
zen wollen, haben sie fast im-
mer die schlechteren Karten.
Die Polizei stellt „präventiv“
eine Anzeige wegen des Wi-
derstandes gegen die Voll-
zugsbeamten. Damit werden
die Betroffenen in die Defensi-
ve gedrängt – um nicht zu sa-
gen, dass sie als Opfer zu Tä-
tern gemacht werden. Der fol-
gende Fall ist ein Beispiel ei-
ner solchen Situation.

1 AktionCourage: Polizeiübergriffe auf
Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland 2000 – 2003. Dokumentati-
on, Dezember 2003.

2 Amnesty International: Erneut im Visier. Vorwürfe über die polizeiliche Miss-
handlungen und den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt in Deutschland, Janu-
ar 2004.

Ein einziger Alptraum
Nach einer Feier wurden in Köln Herr Isa A. und seine Freunde von der Polizei kon-
trolliert. Die PolizistInnen haben ihn und seine Freunde, die angeblich lautstark wa-
ren, in eine Ecke gedrängt, um ihre Ausweise zu sehen. Dabei sind einige, wie Herr
Isa A. beschreibt, am Hals gehalten, an die Wand gedrückt, ihre Hände fixiert und
beschimpft worden. Mehrere Polizisten haben Isa K. auf die Motorhaube gepackt
und ebenfalls am Hals gedrückt sowie gewaltsam seine Hände zusammengebunden.
Dabei hätten die Polizisten wilde Vermutungen geäußert, dass man ihn kenne und
er vorbestraft sei, was überhaupt nicht der Fall war. Danach nahm man ihn ins Auto,
wo er von einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Ein Jahr nach die-
sem Schlag leidet er immer noch an Sehstörungen und posttraumatischen Bela-
stungsstörungen. 

In diesem Fall hatte der Betroffene nach dem Vorfall eine Anzeige gegen die Polizei
wegen Körperverletzung erstattet. Das Ermittlungsverfahren wurde allerdings wegen
der unzureichenden Beweislage eingestellt. Unmittelbar danach wurde gegen ihn ein
Strafverfahren wegen „Widerstand gegen die Vollzugsbeamten“ eröffnet, das mit
einer Geldstrafe endete. Daraufhin ging Herr Isa A. in Berufung. An dem Berufungs-
verfahren nahm das ADB Köln als Prozessbeobachter teil. Der Richter begann in An-
betracht der sichtbaren Angeschlagenheit von Herrn Isa A. mit Empfehlungen, dass
er versuchen solle, die Sache zu vergessen, damit es ihm besser gehe. Bei der Be-
fragung des Richters über die soziale Situation des Betroffenen und was er zur Zeit
mache, drängte sich das Gefühl auf, dass der Richter somit versuchte, Herrn Isa A. in
die Ecke zu drängen (er mache z.Z. nichts Vernünftiges, er habe keine Arbeit, er
habe keine qualifizierende Ausbildung etc.). 

Nach der Anhörung von Zeugen und dem Psychologen, bei dem sich Herr Isa A. in
psychologischer Behandlung befand, hat der Rechtsanwalt die Einstellung des Ver-
fahrens gegen seinen Klienten gefordert. Der Richter ging darauf ein und wies darauf
hin, dass die Polizisten bei der Identifizierung von Herrn Isa A. nicht korrekt gehan-
delt haben: Sie hätten seine Identität durch seine Freunde oder durch den Ausweis,
der im Auto eine Straße weiter lag, feststellen können, anstatt ihn zur Polizeiwache
mitzunehmen. Auch der Staatsanwalt teilte die Meinung des Richters, weshalb er
der Einstellung des Verfahren zustimmte. Damit wurde das Verfahren gemäß der
StPO § 153 Absatz 2 auf Kosten der Staatskasse eingestellt.

Isa A. hat damit allerdings nur einen Teilerfolg errungen, da die Tatsache, dass er
von der Polizei geschlagen wurde, erst gar nicht erwähnt wurde. Interessant war,
dass die Anschuldigung – Widerstand gegen die Vollzugsbeamten und Versuch die
Polizisten zu treten – auch nicht thematisiert wurde, obwohl aufgrund dessen das
Verfahren seitens der Polizei eingeleitet wurde. Daher wollte sich Isa A. mit diesem
Verfahrensergebnis nicht zufrieden geben. Er sagte: „Diese Nacht war für mich ein
einziger Alptraum, ich wurde geschlagen, misshandelt und diskriminiert. Heute leide
ich noch unter seelischen und körperlichen Störungen und befinde mich immer noch
in therapeutischer Behandlung... Doch das Schlimmste für mich ist der andauernde
seelische Schmerz. Immer noch denke ich ständig an diese Nacht und an die Unge-
rechtigkeit, welche mir widerfahren ist.“Deswegen stellte er erneut eine Anzeige
gegen die Polizei, auf die die Staatsanwaltschaft Köln diesmal positiv reagierte und
ein Ermittlungsverfahren gegen die Polizei veranlasste. 
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»Kim Bailey fuhr mit der Straßen-
bahn, plötzlich kam ein Mann auf sie
zu und schrie: „Du Negerschlampe,
geh’ nach Hause! Dann hat er mir
eine geballert“, erzählt die Studentin.
„Es war ein gut angezogener Mann.“
Keiner der Fahrgäste habe ihr gehol-
fen. Dass in den Bussen und Bahnen
der Kölner Verkehrsbetriebe für sol-
che Fälle imageträchtige Plakate mit
der Aufschrift „Kölner lassen keinen
allein“ kleben, ist für Kim Bailey, die
in der Karibik aufgewachsen ist, nur
noch ein Hohn. Unterstützung finden
Menschen mit ihren Erlebnissen beim
AntiDiskriminierungsBüro im Kölner
Stadtteil Mülheim.«

(„Die alltägliche Bedrohung“, 
Süddeutsche Zeitung vom

13./14.4.2002) 

Diskriminierung ist Alltag, auch in
Köln. MigrantInnen, Schwarze Deut-
sche, Flüchtlinge und andere ethni-
sche Minderheiten sind einer Vielzahl
von Formen der Diskriminierung aus-
gesetzt. Dabei spielt es kaum eine
Rolle, ob der „richtige Pass“ vorliegt
oder ob sie ausreichend deutsch spre-
chen. Das äußere Erscheinungsbild
genügt, auch wenn sie deutsche
StaatsbürgerInnen sind, in diesem
Land diskriminiert zu werden. Diskri-
minierung ist daher meist keine ein-
malige Erfahrung. Ist einmal der Kor-
ken gezogen, strömt der „Djin“ aller
Diskriminierungserlebnisse aus dem
oft lange Zeit verschlossenen Gefäß
der verletzenden Erinnerungen. Im
Gespräch mit Kim (der Name wurde
geändert) fügt sich ein Ereignis an
das andere.  

Jobvermittlung des Arbeits-
amtes an der Universität zu
Köln: „Nur Deutsche, keine
Schwarzen!“

Kim Bailey ist zum AntiDiskriminie-
rungsBüro (ADB) Köln eigentlich we-
gen einer aktuellen Diskriminierung
gekommen, die ihre finanzielle Exi-
stenz bedrohte. Sie und mehrere Kommilitoninnen beka-
men keine Jobs mehr, da ein Mitarbeiter der Jobvermittlung
in der Universität zu Köln systematisch ausländische Stu-
dentinnen benachteiligte. Über die Sprechanlage hatte er
bei der Jobvergabe wiederholt gerufen: „Nur Deutsche,
keine Schwarzen!“

Das ADB Köln schrieb zunächst die zuständige Mitarbeite-
rin des Arbeitsamtes Köln für die Jobbörse an der Univer-

sität zu Köln an, mit der Bitte um Stellungnahme. Diese Mit-
arbeiterin war bereits vorher von den Betroffenen ange-
schrieben worden, ohne dass sich etwas an dem Verhalten
des Jobvermittlers geändert hätte.

In dem Schreiben des ADB Köln, mit Kopie an die Rekto-
ren der Universität und der Fachhochschulen in Köln, den
Präsidenten des Landesarbeitsamtes NRW, den Direktor
des Arbeitsamtes Köln, den Geschäftsführer des Kölner Stu-

Eine Diskriminierung kommt selten allein 



dentenwerks und die Asten der Uni und Fachhochschulen,
stand u.a.: 

„Wir verfolgen nun diesen Fall seit einiger Zeit und nach
Aussagen mehrerer betroffener Studentinnen hat sich die
Situation eher verschlechtert. Dazu eine kleine Auslese:

Studentinnen wurden und werden aufgrund ihrer Hautfarbe
oder ihrer ethnischen Herkunft als „nicht repräsentativ“ für
die zu vergebenden Jobs bezeichnet. Sie werden übergan-
gen, obwohl sie nach dem Buchstabensystem an der Reihe
gewesen wären. An ihrer Stelle bekamen deutsche Studen-
tinnen den Job. Die bevorzugten Studentinnen wurden ge-
beten, „den anderen nichts zu sagen“. 

Auf Nachfrage der benachteiligten Studentinnen antworte-
te der Jobvermittler: „Ich entscheide mich für wen ich will,
ich suche mir eine aus.“ Als die Studentinnen dieses Ver-
halten kritisierten, rief der Jobvermittler ohne ersichtlichen
Grund die Polizei. Die herbei geeilten Polizisten aber emp-
fahlen den Studentinnen, zivilrechtliche Schritte einzuleiten,
um solcher Willkür ein Ende zu setzen. (...) Für die o.g. Be-
schwerden liegen Beweise vor, u.a. auch Aussagen von Fir-

men, die sich an die Jobvermittlung der Uni gewandt hat-
ten, allerdings nie mit der Auflage „nur Deutsche“, wie der
Jobvermittler immer behauptet hatte. Insgesamt ist dieses
Verhalten nicht nur eine Verletzung des Persönlichkeits-
rechts und der Würde der betroffenen Studentinnen, son-
dern bringt sie durch ausbleibende Jobs auch in eine exi-
stenzielle Bedrängnis und Not, die den Erfolg ihres Studi-
ums gefährdet. Sie verbringen mehr Zeit in der Jobvermitt-
lung als in den Vorlesungen. Das kann nicht sein!“

Auf der Grundlage dieses Schreibens wurde gemeinsam
mit den engagierten Studierenden und dem AStA ein offe-
ner Brief an den Direktor des Arbeitsamtes Köln geschrie-
ben, für den Unterschriften in der Studentenschaft gesam-
melt wurden. Verschiedene Kölner Medien wurden durch
eine Pressemitteilung des ADB Köln auf das Thema auf-
merksam und skandalisierten dieses Verhalten. 

Der Direktor des Arbeitsamtes – sichtlich unter Druck – lud
die Studentinnen und das ADB zu einem persönlichen Ge-
spräch. Die betroffenen Studentinnen schilderten im einzel-
nen den diskriminierenden Sachverhalt. Wenige Tage spä-
ter wurde der Mitarbeiter versetzt. 
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Frau Z. G., Vermieterin eines Mehrfamilienhauses, wurde
wiederholt von einem Mieter als Türkin – als „Ausländerin“
sowie als Frau – beschimpft. Die Schilderung von Frau
Z.G. wurde belegt durch Briefe von dem besagten Mieter
an den Kölner Haus- und Grundbesitzerverein, denen
„ausländerfeindliche“ Äußerungen zu entnehmen waren.
Darin stand beispielsweise, man solle der Vermieterin
„deutsche Umgangsformen“ beibringen oder die Frage,
ob sich eine türkische Frau in der Türkei so verhalten wür-
de. Wegen dieser und ähnlicher rassistischer Äußerungen
leitete sie eine Räumungsklage ein. 

Das ADB Köln hatte den Mieter schriftlich darauf hingewie-
sen, dass seine ethnisierende Haltung durch die ständige
Benutzung von Worten wie türkisch und deutsch nur dazu
beitrage, Konflikte zu schüren statt auszuräumen. Sein An-
walt antwortete auf diesen Brief mit der Drohung, das ADB
solle sich nicht in diese Angelegenheit einmischen, sonst
würde das ADB das Rechtsberatungsgesetz verletzen, da
es sich um ein laufendes Verfahren handle. Zudem war zu

lesen: „Insoweit bleibt vor allem festzuhalten, daß ... nach
der bisher vorliegenden Entwicklung von einem massiven
Versuch einer unzulässigen Inländerdiskriminierung
auszugehen sein dürfte.“

Die Taktik, die Verhältnisse einfach umzudrehen, ging al-
lerdings nicht auf. Das Amtsgericht Köln sah die Sache an-
ders: In seinem Urteil vom März 2003 verkündete das Ge-
richt, dass der Mieter die Wohnung räumen solle. Die Be-
gründung lautete: „Der Beklagte hat sich in beiden Fällen
gegenüber der Klägerin, einer türkischen Bürgerin, auslän-
derfeindlich geäußert... Darüber hinaus diffamiert der Be-
klagte durch diese Äußerung den Kulturkreis der Klägerin
ohne jegliche Differenzierung. Eine kündigungsrelevante
Beleidigung liegt damit vor.“ Mit diesem Ergebnis waren si-
cher der Mieter und sein Rechtsanwalt nicht zufrieden –
nicht zufrieden war aber auch die rechtsextreme Kölner
Gruppe „Pro Köln“: Sie hatte dieses Urteil des Amtsge-
richts in ihrer Homepage unter dem Titel, „Deutsche recht-
los im eigenen Land?“ kommentiert.

Verkehrte Welt: „INLÄNDERDISKRIMINIERUNG“
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Bei der Scheidung vereinbarten die Eheleute Rüya und Ali
S., dass das Sorgerecht bei der Mutter bleiben sollte. Am
28. Februar 2003 sind die Kinder in ein Kinderheim ge-
kommen, mit Zustimmung der Kindesmutter, da es eine ge-
walttätige Auseinandersetzung zwischen der Mutter und
ihrem damaligen Freund gab. 

Da der Kindesvater während des Scheidungsverfahrens
auf das Sorgerecht für die Kinder verzichtet hatte, nahm
das Jugendamt dies zum Anlass, auch ihn von jeglichem
Kontakt zu seinen Kindern auszuschließen. Er durfte die
Kinder weder besuchen, noch mit ihnen telefonieren. Diese
Entscheidung basierte weder auf einem Gutachten noch
auf einem erzieherischen Versagen des Vaters. Er hat sich
nachgewiesener Weise regelmäßig nach seinen Kindern
bei der Kindesmutter erkundigt und war immer für sie da,
wenn sie ihn brauchten. Zusätzlich kümmerte er sich um
die schulischen Belange über den Kontakt mit der Lehrerin. 

Die Anwältin von Herrn Ali S. forderte die Abgabe der Kin-
der an die Eltern, da keinerlei Gründe für die staatliche In-
obhutnahme der Kinder und die Vorenthaltung gegenüber
den Eltern ersichtlich waren. Die Kindesmutter war damit
einverstanden, dass der Vater das Sorgerecht ausüben soll-

te, indem er die Kinder täglich besucht und mit ihnen seine
Freizeit verbringt. Zugleich beantragte sie das Besuchs-
recht für den Vater. Das alles war bis dahin ohne Erfolg.
Daraufhin kam er zum ADB Köln. 

Das ADB nahm unmittelbar Kontakt mit dem Jugendamt
auf. Wir fragten mehrmals nach einem Gutachten, das ei-
nen Entzug des Besuchsrechts sowie das Verbot jeglichen
Kontaktes rechtfertigte, und wurden immer damit vertröstet,
dass es bald vorliege. Da erst in mehr als einem Monat
eine mündliche Verhandlung stattfinden sollte, schrieb das
ADB Köln das Familiengericht Köln an, mit der Bitte dahin-
gehend zu wirken, diese drastischen Maßnahme zu
lockern. 

Herr Ali S. war bereits so verzweifelt, dass er in Hunger-
streik treten wollte. Das ADB verfasste mit ihm gemeinsam
ein Schreiben (siehe unten) , das u. a. an den Bundeskanz-
ler, den Bundespräsidenten, das Bundesfamilienministeri-
um, das Bundesministerium des Innern, das Innenministeri-
um des Landes Nordrhein-Westfalen, den Kölner Oberbür-
germeister Schramma, die verschiedenen Parteien und
eine Vielfalt von Organisationen geschickt wurde, um die-
sen Umgang zu skandalisieren. 

Jugendamt entschied ohne Gutachten 
Vater durfte seine Kinder im Kinderheim weder besuchen noch
mit ihnen telefonieren 

17.6.2003
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich, Ali S., Vater von drei Kindern, folgende Beschwerde mitteilen.

Meine drei Kinder sind im Moment in einem Kinderheim untergebracht, aus Gründen, die ich nicht verschuldet habe. Das Jugendamt Chorweiler in Köln verweigert mir nun
seit 28. Februar 2003, meine Kinder zu besuchen oder telefonisch Kontakt mit ihnen aufzunehmen. 

Zum Hintergrund: Ich lebe seit mehreren Jahren von meiner Frau Rüya S. getrennt. Zur Vermeidung von Konflikten hatte ich während des Scheidungsverfahrens der Übertra-
gung des Sorgerechts auf die Kindesmutter zugestimmt. Die Misshandlungen der Kindesmutter durch ihren Lebensgefährten nahm das Bezirksjugendamt Chorweiler als An-
lass, die drei Kinder den Eltern zu entziehen und in einem Kinderheim unterzubringen. Mit dem Einwand, ich habe kein Sorgerecht, entschied das Bezirksjugendamt, mich
von jeglichem Kontakt von meinen Kindern auszuschließen. Und das, obwohl ich mich mit meiner geschiedenen Frau, die sich mittlerweile von ihrem Lebensgefährten ge-
trennt hat, schriftlich am 4.4.2003 dahingehend geeinigt habe, dass die Kinder bei der Mutter wohnen und das Sorgerecht auf mich übertragen werden soll. In diesem Zu-
sammenhang wünscht auch meine geschiedene Frau ausdrücklich, dass ich die Kinder im Kinderheim besuchen darf. 
Das Jugendamt kann mir kein Verschulden bei der Kindererziehung vorwerfen. Ich habe mich immer sowohl vor als auch nach der Scheidung um meine Kinder gekümmert.
Dass die Kindesmutter zeitweise auf Grund eigener Probleme nicht in der Lage war, ausreichend für die Kinder zu sorgen, kann mir nicht zur Last gelegt werden. Außerdem
hat sich die Lebenssituation meiner geschiedenen Frau mittlerweile positiv geändert. 
Die Entscheidung des Jugendamtes, mir jeglichen Kontakt mit meinen Kindern zu verbieten, ist nicht haltbar, da auch bislang keinerlei Gutachten vorliegen, die diese drasti-
sche Maßnahme rechtfertigen bzw. begründen könnten. 
Ich und meine geschiedene Frau können in Menschen, die solche rassistischen und ausländerfeindlichen Entscheidungen treffen, nicht mehr vertrauen. Wir wollen nicht, dass
unsere Kinder in deren Obhut sind. Ich und meine geschiedene Frau fühlen uns auch zutiefst in unserem Grundrecht auf Bestimmung über die eigene Familiensituation ver-
letzt. Wir fordern daher, mir sofort eine Besuchserlaubnis meiner Kinder zu gewähren. Ansonsten sehe ich keinen anderen Ausweg mehr, als in einen Hungerstreik zu treten,
vor dem Deutschen Bundestag, um meine Grundrechte einzufordern. 

Wir bitten Sie daher, uns in dieser Angelegenheit zu helfen. 

Mit freundlichen Grüßen
Ali S.
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Diese Äußerung stammt von einer Dozentin, die in einer
Kölner Hochschule Deutsch unterrichtet. Adressaten dieses
Satzes waren ca. 20 Studierende ausländischer Herkunft.
Die anschließende Aufforderung „deswegen verlange ich
von Ihnen, dass Sie wie Tiere arbeiten!“ und andere re-
spektlose Bemerkungen gegenüber den KursteilnehmerIn-
nen veranlasste die Studierenden, einen Beschwerdebrief
an den Direktor der Hochschule zu formulieren. Darin be-
schrieben sie die abfälligen Äußerungen der Dozentin
über „Ausländer“ und forderten die Dozentin durch einen
anderen /eine andere zu ersetzen. Daraufhin nahmen sie
Kontakt mit dem AntiDiskriminierungsBüro (ADB) auf, um
das weitere Vorgehen zu besprechen. In dem Brief, den

wir stellvertretend für die Studierenden schrieben, baten
wir um einen gemeinsamen Gesprächstermin. 

Drei Wochen später, im November 2003, fand das Ge-
spräch statt, an dem der Direktor und seine Stellvertrete-
rin, drei Studierende und ein Vertreter des ADB teilnah-
men. Nachdem die Studierenden die Situation beschrie-
ben hatten, sagte der Direktor, dass solche ausländer-
feindlichen Äußerungen, wie die Dozentin von sich gege-
ben hat, in der Hochschule nichts zu suchen hätten. Der
Fall werde für die Dozentin, sollte die Darstellung der Stu-
dierenden stimmen, Konsequenzen mit sich bringen, mög-
licherweise einen Wechsel der Dozentin.

Viele der Angeschriebenen antworteten auf den Brief.
Darunter auch Familienministerin Renate Schmidt.  In
ihrem Brief stellte die Ministerin die Begründung dieser
Entscheidung des Jugendamtes in den Vordergrund, die
bislang auch dem Betroffenen oder dem ADB Köln nicht
vorgelegt wurde. Diese Intervention, die Nachfragen wei-
terer Einrichtungen beim Jugendamt, die Öffentlichkeit,
die durch das Anschreiben entstanden war, dies alles trug
u.a. auch dazu bei, dass schließlich die  Kinder aus dem
Kinderheim entlassen wurden und wieder zu ihrer Mutter
kamen. 

Am 8. August 2003 beschloss das Amtsgericht Köln, den
Antrag der zuständigen Mitarbeiterin des Jugendamts der
Stadt Köln auf Einrichtung einer Pflegschaft zum Aufent-
haltsbestimmungsrecht als unbegründet zurückzuweisen
und verpflichtete sie, die drei Kinder den Eheleuten S. her-
auszugeben. Außer Frage stand, dass die Kindesmutter in
der Zeit nach der Scheidung bis März 2003 wiederholt in
ihrer Verfassung nicht so gefestigt war, dass sie die Betreu-
ung der Kinder hätte alleine leisten können. Sie hat dies je-
doch stets selbst erkannt, indem sie sich an das Jugendamt
wandte. Laut Beschluss des Amtsgerichts war allerdings zu
keinem Zeitpunkt ein Verhalten der Kindesmutter zu erken-
nen, welches grundsätzliche Zweifel an ihrer Sorgerechts-
fähigkeit erkennen ließ. Zudem machte der Eindruck, den
das Gericht von den drei betroffenen Kindern in deren per-
sönlicher Anhörung gewonnen hatte, eine Herausgabe an
die Mutter erforderlich. 

Die Tatsache, dass das Jugendamt Köln Herrn Ali S. vier
Monate lang verweigert hatte, seine Kinder weder im Kin-
derheim zu besuchen noch telefonischen Kontakt mit ihnen
aufnehmen zu können, war nicht Bestandteil der Gerichts-
verhandlung. 

Zusammenfassend ist daher nochmals zu betonen, dass
die Entscheidung des Jugendamtes durch keinerlei Gutach-
ten belegt werden konnte, das mehrere Male von Verant-
wortlichen des Jugendamtes avisiert wurde. Dies ist ein
willkürliches Vorgehen, auch angesichts dessen, dass Herr
Ali S. keinerlei fehlende Fürsorge als leiblicher Vater seinen

Kindern gegenüber anzulasten war. Von Herrn Ali S. wur-
de dieses Verhalten als rassistische Diskriminierung emp-
funden, zumal er mit der zuständigen Mitarbeiterin des Ju-
gendamtes im Jahr zuvor bereits einen Konflikt hatte, den
er dem ADB im Oktober 2002 gemeldet hatte, da sie ihn
laut seinen Aussagen beschimpft habe mit den Worten:
„Dreckiger Türke, was suchst Du hier! Geh zurück in die
Türkei!“ Willkürlich ist auch die Tatsache, dass Frau Rüya
S. bei Besuchen im Kinderheim mit ihren Kindern nicht tür-
kisch sprechen durfte. 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist nicht zu lesen, dass so
mit Eltern umgesprungen werden darf, deren Schuld nicht
feststeht. Vielmehr verlangt der Gesetzgeber, dass die Fa-
milien zusammengehalten werden sollen. In diesem Sinne
scheint dieses gesamte Verhalten pflichtwidrig gewesen zu
sein. 

„Ich bezahle Steuern, damit Sie über-
haupt hier studieren können.“



Maria Mukuna hatte den Mut, rechtlich gegen eine Diskri-
minierung aufgrund ihrer afrikanischen Herkunft vorzuge-
hen. Durch das Verschulden ihres Rechtsanwaltes drohte
der Mutter von drei Kindern Gefängnis. Um die Haft abzu-
wenden, musste sie viel Geld zahlen. 

Anfang 2001 kam zum ersten Mal Frau Mukuna zum ADB
Köln und schilderte, welchen rassistischen Diskriminierun-
gen sie wegen ihrer Hautfarbe in einer staatlich geförder-
ten Ausbildungseinrichtung ausgesetzt wurde. Dabei ging
es um das „Alternative Forum für Soziale und Pflegerische
Berufe in Köln, Fachseminar Altenpflege“, eine Einrichtung,
die mittlerweile geschlossen wurde. Bei einer Umschu-
lungsmaßnahme zur Altenpflegerin wurde Maria Mukuna
von Dozentinnen und Geschäftsführung immer wieder ras-
sistisch beschimpft, mit Worten wie z.B.: „Solange ich hier
bin, werden Sie hier in Deutschland nicht arbeiten und un-
sere alten Leute waschen. Wer bist du denn?!“ So als ob es
ein Verbrechen wäre, wenn eine schwarze Frau weiße
Menschen berührt. Diese durchgängigen rassistischen
Äußerungen konnten sowohl von MitschülerInnen als auch
Dozenten bezeugt werden. Als sie sich dagegen wehrte,
wurde ihr kurz vor der Abschlussprüfung gekündigt. Dar-
aufhin nahm sie sich einen Anwalt, der die Geschäftsführe-
rinnen der Schule wegen rassistischer Diskriminierung auf
Schadensersatz verklagte und eine andere Gelegenheit für
ihre Abschlussprüfung forderte. 

Der Fall selbst ist allerdings nie am Gericht verhandelt wor-
den. Da ihr damaliger Anwalt schwer erkrankte und nicht
mehr in der Lage war, sich rechtzeitig um eine Vertretung
zu kümmern, hatte Maria Mukuna den Verhandlungstermin
in ihrer Sache nicht erfahren. Als eine Gerichtsvollzieherin

ihr eine Zahlungsaufforderung von 865 Euro stellte, konnte
sie erst mal nichts damit anfangen. Nach mehreren Versu-
chen, die Gerichtsvollzieherin, die im Urlaub war, zu errei-
chen, erfuhr sie, dass gegen sie ein Versäumnisurteil er-
gangen ist, und sie die Kosten des Verfahrens i.H.v. 865
Euro zu zahlen hat. Daraufhin nahm sie einen neuen An-
walt, der einen Wiedereinsetzungsantrag stellte, was be-
deutet, das Verfahren an der Stelle wieder aufzunehmen,
wo es bei der stattgefundenen Verhandlung ohne Wissen
der Klägerin begonnen hatte.

Das ADB ging daraufhin vermehrt an die Öffentlichkeit und
wandte sich an die Politik. Doch trotz der öffentlichen
Empörung und der Intervention auf verschiedenen Ebenen
von Politikern und des Mitarbeiterstabes der Integrations-
beauftragten der Bundesregierung sowie des Integrations-
beauftragten von NRW, Dr. Klaus Lefringhausen, wies das
Oberlandesgericht Köln, formal einwandfrei, den Wieder-
einsetzungsantrag als unzulässig ab. Wenn sie nun das
Bußgeld nicht zahlte oder keine eidesstattliche Versiche-
rung abgab, drohte ihr ein Haftbefehl. Viele Menschen,
Organisationen, Einrichtungen, auch Weihbischof Man-
fred Melzer, haben sich solidarisch für Maria Mukuna ein-
gesetzt, um die Haft abzuwenden. Ebenso wurde ein Be-
richt an die EU-Kommission geschickt. 

Angesichts des enormen Drucks hat sich Maria Mukuna
schließlich entschlossen, das Bußgeld in Raten zu zahlen.
Und nun bewahrheitet sich schmerzlich das Sprichwort
„Außer Spesen nichts gewesen“ – und die sind immer
mehr geworden innerhalb der letzten beiden Jahre, so lan-
ge setzte Mukuna auf die Kraft des Rechtsstaates, um ge-
gen Diskriminierung anzugehen. 

„Solange ich hier bin, werden Sie hier in Deutschland nicht 
arbeiten und unsere alten Leute waschen.“

Mehrfach bestraft: Diskriminiert und
am Ende drohen Kosten und gar Haft

24

Die Studierenden hatten den Eindruck, dass ihre Beschwer-
de beim Direktor Gehör fand und er dementsprechend rea-
gieren würde. Nach einigen Tagen allerdings erschien  er
gemeinsam  mit  der Dozentin in der Klasse, um mit den
Studierenden über die Beschwerden bzgl. der Dozentin zu
sprechen. In diesem Moment ist eine Situation eingetreten,
wovor die Studierenden in ihrem Beschwerdebrief gewarnt
hatten: 

„Viele Schüler sind von ihr [der Dozentin – ADB] einge-
schüchtert, speziell, da sie eine gewisse Macht ausüben
kann und auch unser Weiterkommen innerhalb des Studien-
kollegs/Studiums von Ihrer Einflussnahme abhängt.“ Prompt
meldeten sich einige Studierende zu Wort und sagten, dass
sie keine Probleme mit der Dozentin hätten, was die Positi-
on der restlichen fünfzehn Studierenden, die den Beschwer-
debrief unterschrieben hatten, erheblich schwächte. Am
Ende des Gesprächs sagte der Direktor, dass er sich Ende

des Semesters noch mal melden werde, um über den Fall zu
sprechen. Der Direktor äußerte danach gegenüber dem
ADB, die Situation sei doch nicht so schlimm, wie im Be-
schwerdebrief dargestellt wurde, denn es gäbe in der Klas-
se unterschiedliche Bewertungen des Verhaltens der Dozen-
tin. Wen wundert´s. Der Direktor legte letzten Endes mehr
Wert auf die Bemerkungen von fünf Studierenden, die den
Beschwerdebrief nicht unterschrieben hatten, als die der
restlichen fünfzehn Studierenden, die trotz ihren Befürchtun-
gen ihre gegenteilige Meinung im Brief formuliert hatten. 

Dem Direktor ging es weniger darum, der Diskriminierung
nachzugehen, sondern sein Anliegen war, „seinen Laden
sauber zu halten“, indem er den Fall so schnell wie mög-
lich als „erledigt“ erklärte. Das gelang ihm, aber auf Ko-
sten der Studierenden, die sich an einer Hochschule mehr
Respekt und einen menschenunwürdigen Umgang insbe-
sondere der DozentInnen erwarteten. 
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Da die Familie Mukuna diese Kosten nicht mehr tragen
konnte, ohne sich immer mehr zu verschulden und weil
noch weitere Anwaltskosten hinzukommen würden, lancier-
te das ADB einen Spendenaufruf. Mit diesen Spenden
konnte ein guter Teil der bisher angefallenen Kosten abge-
deckt werden. 

Diese Solidaritätsbekundung von so vielen Menschen half
der Familie, diese einschneidende Erfahrung, die ihr Leben
innerhalb dieser vier Jahr bestimmt hatte, besser zu verar-
beiten. Heute noch besuchen sie unser Büro und nehmen
an bestimmten Projekten teil, damit anderen Menschen die-
se Art von Erfahrungen erspart bleibt. 
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Eine Gruppe von Studenten nordafrikanischer Herkunft und
deutschen Kommilitoninnen beklagten beim AntiDiskriminie-
rungsBüro (ADB) Köln von Öffentlichkeit gegen Gewalt,
dass sie mehrmals nicht in Kölner Diskotheken und Kneipen
eingelassen wurden, während „deutsche Kommilitoninnen“,
die sie begleiteten, problemlos Eintritt bekamen. Das traf in
diesem Fall insbesondere auf zwei Diskotheken zu. Dazu
eine der Studentinnen:

„Bislang war ich immer der Auffassung, Köln sei
eine tolerante und multikulturelle Stadt. An einem
Freitag wurden wir in nahezu allen Kneipen und Dis-
kotheken zurückgewiesen, da unsere beiden marok-
kanischen Freunde scheinbar unerwünscht waren.
Im „Herbrand’s“ in Köln-Ehrenfeld lautete die Recht-
fertigung des Türstehers, dass die Kneipe einmal
eine Schlägerei mit Marokkanern miterleben musste
und das Personal nun vorsichtshalber Marokkanern
den Zutritt verweigern würde. Wie kann man denn
von einem gewalttätigen Marokkaner auf alle
schließen? Müsste man dann nicht auch allen deut-
schen Mitbürgern den Zutritt verwehren?“ Dabei
scheint es eine Anweisung von oben gewesen zu
sein, da der Geschäftsführer bei der Ablehnung da-
neben stand. 

„Noch bestürzter jedoch war ich über das Verhalten
der Türsteher in dem Studentenclub „Das Ding“.
Wie der Name schon sagt, ist dieser Club vorzugs-
weise für Studenten bestimmt und da meine beiden
marokkanischen Freunde ihren Studentenausweis
vorgezeigt haben, bleibt mir bis heute ein Rätsel,
warum sie vor der Tür dennoch zurückgewiesen wur-
den. Dieser Freitag war kein Einzelfall. Ich habe in
den letzten Wochen häufig die Aggressionen Kölner
Türsteher gegenüber Ausländern, vor allem aber arabischen
Mitbürgern, miterleben müssen und mich stimmt dieser Zu-
stand sehr traurig. Wird es nicht immer mehr darauf hinaus
laufen, dass Ausgehen in Köln bald ein rein deutsches Privi-
leg sein wird?“ 

Auf eine schriftlichen Anfrage des ADB Köln bei der Ge-
schäftsführung beider Einrichtungen, mit der Bitte um Stel-
lungnahme zu den beschriebenen Sachverhalten, gab es
entweder keine Antwort, wie vom Herbrand’s, oder ein
Schreiben von „Das Ding“, worin die Vorwürfe abgestritten
wurden, in dem sie ihre Einlasskriterien erwähnten, wie ver-
mutete Trunkenheit, aggressives Verhalten am Einlass oder
unpassende Kleidung. Keineswegs habe die Nationalität
und die Hautfarbe etwas mit ihrer Einlasspolitik zu tun. Da
aber keines dieser Kriterien in Frage kam, schlug das ADB
der Geschäftsführung von „Das Ding“ einen Gesprächster-
min mit den Studenten und Studentinnen vor, um den Sach-
verhalt zu klären. Denn Fakt ist, dass sich diese Studenten bis
dahin weder etwas zu Schulden haben kommen lassen,
noch betrunken, aggressiv oder unpassend angezogen wa-
ren. Dafür gibt es hinreichend Zeugen. Der Ablehnungs-
grund variierte jedes Mal nach Gutdünken des Türstehers,
wie „Nein“, „ihr nicht“, „Nur Stammgäste“, obwohl sie wie

immer in der Gruppe mit „deutschen“ Studentinnen kamen,
die allerdings reingelassen wurden. Ein anderes Mal wurde
ihnen der Zugang verwehrt, nachdem sie ihren Pass gezeigt
haben. „Bei Ausländern fragen sie nach dem Ausweis, weil
sie ablehnen wollen“, betonte eine der Studentinnen. Die
Geschäftsführung reagierte nicht auf das Gesprächsange-
bot. 

Anstatt die Situation zu entschärfen, hat sich die diskriminie-
rende Praxis von „Das Ding“ wiederholt. Am Donnerstag,
den 22. April wiesen die Türsteher die beiden Studenten
wieder sehr unfreundlich ab, mit der Begründung, die bei-
den hätten Hausverbot, weil einer von ihnen letztens „eine
Olle dabei gehabt hätte, die mich verarschen wollte“. Die
„Verarschung“ bestand darin, dass die Studentin dieses Ver-
halten als diskriminierend bezeichnet hatte. Eine Mitarbeite-
rin bei „Das Ding“, die die betroffenen Studenten als Gäste
kennt, fand das erschütternd und sagte, das Ganze sei eine 
Direktive der Geschäftsleitung. Diese Aussage kann von sie-
ben Studenten bezeugt werden. 

Die diskriminierende Einlasspolitik hat allgemein in der letz-
ten Zeit zugenommen. Sie ist Ausdruck der in vielen Berei-
chen der Gesellschaft vorherrschenden Praxis, Menschen
aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Nationalität, ihrer Sprache
auszugrenzen. Der öffentliche Diskurs der Politik über Mi-
grantinnen und Migranten als potentielle Problemverursa-
cher, als unerwünschte Eindringlinge, als Last für die deut-
sche Gesellschaft, dient als fruchtbarer Boden für solch ei-
nen Umgang mit Menschen. Dieses Verhalten ist aber nicht
rechtens und muss unterbunden werden. Es widerspricht den 
Antidiskriminierungs-Richtlinien der Europäischen Union, de-
nen Deutschland verpflichtet ist. 

Kölner Diskotheken: Ausländischen
Studenten wird der Zutritt verwehrt
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Heiko Kaufmann von Pro Asyl zog ein Fazit bundesdeutscher Flüchtlingspolitik (Frank-
furter Rundschau am 1. September 2003) zum 20. Todestag von Cemal Altun: „Im
Umgang mit Flüchtlingen und Minderheiten in Deutschland wurde und wird unschwer
erkennbar, dass im Grundgesetz festgeschriebene und einige wesentliche, von der Bun-
desrepublik anerkannte und ratifizierte Menschen- und Völkerrechtsstandards in vielen
Fällen nicht gewährleistet bzw. nicht umgesetzt werden. Die Würde von Flüchtlingen
ist antastbar ... Cemal Altun wurde ... Opfer der zunehmenden Kluft zwischen Recht
und Humanität. ... Die institutionelle Maßnahmenpolitik gegen Flüchtlinge ist ... Aus-
druck einer demokratisch abgesicherten, rechtlich verbrämten Menschenverachtung.“

Was haben die Kölner damit zu tun? Wie wurde und wird der Spielraum der Kommu-
nalpolitik in diesem Rahmen genutzt? Wie steht es mit der Weltoffenheit und Tole-
ranz, derer sich Köln gerne rühmt?

Eine Umfrage des NRW-Innenministers hat im April 2004 zum Sicherheitsgefühl der
Kölner ergeben, dass die Angst der Kölner im Vergleich zu anderen Städten größer ist
als es die Kriminalitätsstatistik in Köln hergibt. Was das mit Flüchtlingen in Köln zu tun
hat? Besonders die Angst vor Diebstahl oder Überfällen ist nicht zuletzt durch die seit
Jahren von Politik, Polizei und Neven-du-Mont-Presse betriebene Stigmatisierung und
Segregation von Roma-Flüchtlingen geschürt worden.

Statt struktureller und präventiver Reformen gab es schon Anfang der 90er Jahre ein
konzeptloses Krisenmanagement der damals SPD-geführten Verwaltung im Umgang
mit Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem zusammenbrechenden Jugoslawien, mit Massen-
unterbringung in verrotteten Großunterkünften, Konzentration von sogenannten „Pro-
blemgruppen“, massiven Kürzungen im Betreuungsschlüssel des Wohnungsamtes und
dem Einsatz von privaten Wachdiensten. Das Argument, von der großen Zahl von Zu-
gängen überrascht worden zu sein, wurde Jahre später während des Kosovokrieges
wiederholt.

Statt sich auf die dauerhaft neuen Bedingungen einzustellen, zog die kommunale CDU-
FDP-Regierung im Sommer 2001 eine neue Abschreckungspolitik aus dem Hut. Dem
System zentraler Erfassung in der Vorgebirgsstraße, beschönigend „Beratungskon-
zept“ genannt, wurde auf Drängen der Grünen das Mäntelchen der Gerechtigkeit um-
gehängt, indem dort neben allen entscheidenden Ämtern auch eine „unabhängige Be-
ratungsstelle“ des Kölner Flüchtlingsrates eingerichtet und bezahlt wurde. Sachmittel
statt Sozialhilfe, zentrale Unterbringung in Sammellagern und die Einrichtung der Poli-
zei-Soko Tasna sollten als flankierende Maßnahmen dienen. „Die zentrale Unterbrin-

gung erleichtert die Arbeit der Polizei erheblich“, so OB-Pressesprecher Merfeld am
17.08.2001 im KSTA. Weitere gebetsmühlenartig wiederholte Begründungen waren:
angeblich geringere Kosten, die Verweigerung von Kostenübernahme und Umverteilung
durch Land und Bund, „unrechtmäßiges Erschleichen von Status und Geld“, Unzumut-
barkeit von „Vermüllung und Vandalismus“ für die Nachbarn von Wohnheimen, die
Hoffnung auf ein abschreckendes Image der Stadt für Flüchtlinge. „Von den Kölner
Bürgerinnen und Bürgern kann das Flüchtlingsproblem auf dem Balkan nicht allein
gelöst werden“, verlautbarten CDU und FDP in ihrem Ratsantrag vom 25.10.2001.
Nach der Zwangsverlegung in die marode Passendale-Kaserne folgte die Errichtung des
Containerlagers für 400 Personen auf dem Abbruch-Gelände der ehemaligen Chemi-
schen Fabrik Kalk, getreu dem Auftrag der Ratsmehrheit an die Verwaltung „für die
Unterbringung illegal eingereister Personen wenige zentrale Standorte mit größeren
Aufnahmekapazitäten zur Verfügung zu stellen“ (25.10.2001). Allein die Mietko-
sten für die Container betrugen für sechs Monate 2,6 Millionen DM, dazu kamen die
Kosten für „Betreuung“ durch das DRK und die Zwangsverpflegung. Aber die erhoffte
abschreckende Wirkung, mit der diese Kosten als nur vorübergehend gerechtfertigt
wurden, musste als „gescheitert“ erklärt werden (damaliger CDU-Fraktionsführer
Bietmann). Da hatte auch das Containerschiff im Hafen (für 200 Personen, davon die
Hälfte Kinder), als angebliche „Erstaufnahmeeinrichtung“ für sieben Monate, nichts
geholfen.

Inzwischen gibt es zunächst weder Containerlager noch Containerschiff. Das folgende
Konzept einer CDU-Grünen-Politik im Rat plante dezentrale Einrichtungen und um die
Standortsuche und Akzeptanz sollte sich u.a. ein „Runder Tisch für Flüchtlingsfragen“
kümmern. Beschleunigt wurde diese Kursänderung sicher auch durch die vehementen
Proteste von vielen Kölner Gruppen gegen eine unmenschliche Politik. Aber es bleiben
hässliche Begleiterscheinungen: Widerstand von Nachbarn gegen bestehende oder ein-
zurichtende Heime, der fruchtbare Bodensatz von aggressivem Rassismus, der durch 
die konzertierte Kampagne von Politikern und Medien (z.B. die „Klaukid“-Kampagne
des Kölner Express) zusätzliche Nahrung bekam, Großrazzien der Polizei und Abschie-
beflüge, das unselige „Beratungskonzept“, Teile der Verwaltung, deren feindselige
Einschätzung von Flüchtlingen als „Belastung“ der Stadt sich nahtlos an feindselige
Nachbarschaftsproteste anschließt, u.v.m.

Die neuesten Ergebnisse der Kölner Kommunalwahlen und begleitendes Getöse lassen
Schlimmes befürchten. Die Rechtsextremisten von „Pro Köln“ haben an Fraktionsstär-
ke gewonnen, die FDP wird sich in ihrer populistischen Hetzkampagne gegen „Amaro
Kher“, ein Projekt zur Integration von Roma-Kindern bestätigt sehen, die SPD wohl

kaum den vor der Wahl deutlichen diesbezügli-
chen Schulterschluss mit der FDP verlassen,
wenn sie mit der CDU koaliert. Jochen Ott, Köl-
ner SPD-Vorsitzender, gibt schon mal forsch die
Richtung vor, indem er sich – voll im bundes-
deutschen Trend zum Rechtspopulismus – von
der sogenannten „Multi-Kulti-Trallala-Politik“
von Rot-Grün absetzt.

Wenn im Zuge der weitergehenden Ausgren-
zungspolitik auf Bundes- und Europa-Ebene eine
rechtliche Basis für die Einrichtung von Lagern
(„Ausreisezentren“) geschaffen ist, dann
kann Köln schon auf eigene Erfahrungen mit ei-
nem erklärtermaßen gescheiterten Experiment
zurückgreifen. Dann müsste die Stadt sich kon-
sequenterweise geschlossen den zu erwarten-
den Protesten gegen Lager anschließen. Oder?

Flüchtlingspolitik in Köln – Konzeptloses Krisenmanagement

Gabriele Metzner
(ehemaliges ÖgG-Vorstandsmitglied)

Eine frühere Version erschienen in der 
Zeitschrift „Contraste“Juni 2004
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I. Grundlagen der 
Antidiskriminierungsarbeit

„Rassismus ist falsch verstanden, wenn er als eine Einstel-
lung gesehen wird, die allein von solchen Personen bevor-
zugt wird, die als moralisch ‚schlecht’ gelten oder aus ar-
men oder bildungsschwachen Schichten stammen. Rassis-
mus ist vielmehr ein wirksames Ordnungssystem, das das
gesellschaftliche Zusammenleben regelt und den Zugang
zu wirtschaftlichen, kulturellen, politischen, sozial- und bil-
dungspolitischen sowie juristischen Ressourcen bestimmt.
Dieses System manifestiert sich in der Privilegierung des Ei-
genen und der Deprivilegierung des und der ‚Anderen’.“
Die einen haben einen Vorteil daraus, dass andere diskri-
miniert werden. Daher ist Rassismus so verwurzelt in unse-
rer Gesellschaft.

Diese zentrale Prämisse wurde als eine normative und theo-
retische Voraussetzung von Antidiskriminierungsarbeit in
einem Positionspapier des Qualitätszirkels „Beratungspra-
xis bei Diskriminierungsfällen“ formuliert. Das Positionspa-
pier ist Produkt eines Diskussionsprozesses von Fachleuten
aus Wissenschaft und Praxis, öffentlichen und freien Trä-
gern, die sich mit dem Thema Antidiskriminierung befas-
sen, darunter auch das ADB Köln von ÖgG e.V. Dieser
„Qualitätszirkel“ wurde vom Landeszentrum für Zuwande-
rung NRW ins Leben gerufen. 

Aus dieser Prämisse leitet sich ab, dass Antirassismus-/An-
tidiskriminierungsarbeit weder zur Aufgabe hat, die „bö-
sen“ Täter rassistischer Übergriffe zu therapieren, noch mit
Präventionsarbeit gleichzusetzen ist. Der Auftrag von An-
tidiskriminierungsarbeit besteht in Analyse, Abbau und
Prävention von Diskriminierungsphänomenen auf alltags-
weltlicher, institutioneller, politischer und rechtlicher Ebene,
so dass als Ergebnis dieser Arbeit Antidiskriminierungsstel-
len Strukturen und Prozesse der Unterstützung, Beratung
und Ermächtigung derer schaffen können, die von ethni-
scher und rassistischer Diskriminierung betroffen sind. (Po-
sitionspapier). Ein Paradigmenwechsel, der auch von der
EU vollzogen wurde, zielt auf eine Verlagerung von den
TäterInnen hin zu den Betroffenen rassistischer Diskriminie-
rung.

Einige Prinzipien für die Arbeit von Antidiskrimi-
nierungsbüros 

■ Sie müssen durch einen gesetzlichen Auftrag finanziell
abgesichert und auf ein kontinuierliches Angebot gerich-
tet sein.

■ Sie müssen fachlich und organisatorisch unabhängig ar-
beiten können, auch wenn sie mit öffentlichen Mitteln ge-
fördert werden. Sie sollten nicht an Ämter oder kommu-

nale Verwaltungen angegliedert sein, da hierbei ein Pro-
blem der Vertrauensbildung entstehen könnte. Wenn
dies dennoch der Fall ist, sollten sie auch dort versuchen,
sich eine bestimmte Entscheidungskompetenz zu sichern.

■ Eine AD-Stelle ist nicht als eine Variante in der Migrati-
ons- und Integrationssozialarbeit  (ähnlich einer Sozial-
beratungsstelle) zu verstehen. Sie ist eine Beschwerde-
stelle für Diskriminierungsfälle, die Diskriminierung kri-
tisch thematisiert, für gesellschaftliche Veränderungen
eintritt und dafür sorgt, dass TäterInnen zur Rechenschaft
gezogen werden. 

II. Vorgehensweise 
in der Beratung

Da rassistische Diskriminierung vor dem Hintergrund einer
vermeintlichen bzw. angenommenen „Ungleichheit“ statt-
findet und neben Gewalt und Beleidigung auch Benachtei-
ligung und Ausgrenzung bedeutet, muss die Antidiskrimi-
nierungsarbeit, insbesondere auch die AD-Beratung, par-
teilich sein. Parteilichkeit bedeutet nicht bloße Parteiergrei-
fung für eine Person, die wir als RepräsentantIn einer dis-
kriminierten Minderheit wahrnehmen, sondern beinhaltet
insbesondere das Hinterfragen hegemonialer Strukturen. In
diesem Sinne impliziert Parteilichkeit eine nicht-herrschafts-
stabilisierende Praxis. Parteilichkeit impliziert zudem eine
Beweislastumkehr. D.h., wenn die/der Diskriminierte plau-
sibel darstellt, diskriminiert worden zu sein, muss derjeni-
ge, der diskriminiert haben soll, das Gegenteil beweisen.
Schließlich beinhaltet Parteilichkeit auch die Infragestellung
der eigenen Machtpositionen; denn selbst NGOs sind
nicht gegen Herrschaftsstrukturen gefeit. Auf dieser Grund-
lage kann eine paternalistische Beziehung zu den KlientIn-
nen in der Beratung vermieden werden.

Können Diskriminierungsfälle „gelöst“ werden? Diskrimi-
nierung lässt sich naturgemäß im Einzelnen oft nicht „lö-
sen“, ansonsten wäre Diskriminierung ein auf individueller
Ebene „lösbares“ Phänomen und nicht ein strukturell ver-
ankertes und daher nur strukturell veränderbares Problem.
Lösungen im Sinne des Empowerments gibt es wohl: Stär-
kung des Selbsthilfepotentials der Betroffenen und deren
Selbstwertgefühl, sich einzumischen und zielgerichtet ge-
gen Diskriminierung vorzugehen. Das ist eines der zentra-
len Ziele der Antidiskriminierungsarbeit.

Grundregeln für die professionelle Handhabung
von Beschwerden

■ Jede Beschwerde über eine Diskriminierung ist ernst zu
nehmen und damit auch die Gefühle der Verletztheit sei-
tens der Betroffenen. Das beinhaltet eine emotionale Un-

Was ist Antidiskriminierungsarbeit?
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terstützung der Betroffenen im Rahmen des Beratungsge-
spräches. Denn zu der Bearbeitung der individuellen Dis-
kriminierungsfolgen gehört auch die Stärkung der Betrof-
fenen bei der Bewältigung von Diskriminierungserfahrun-
gen.

■ Nicht nur der/die KlientIn, sondern auch die Gegensei-
te, die mutmaßlich diskriminierende Person oder Organi-
sation/Einrichtung sollte die Möglichkeit der Stellung-
nahme zur Beschwerde haben. Parteilichkeit schließt
dies keineswegs aus. „Dies folgt zwangsläufig, wenn
Antidiskriminierungsarbeit und ihre Beratungsarbeit et-
was auf der institutionellen sowie individuellen Ebene
von Rassismus auf der Seite der Diskriminierenden ver-
ändern will“ (Positionspapier). Der Schutz der Betroffe-
nen, ZeugInnen und auch ggf. der Gegenseite bezüglich
der Privatsphäre muss gewährleistet werden. 

Interventionsstrategien
Was ist genau vorgefallen? Emotionaler Zustand der Per-
son? Gibt es ZeugInnen? Steht institutionelle, strukturelle
oder individuelle Diskriminierung im Vordergrund? Diese
Fragen müssen vorab geklärt werden. 

Dann entwickelt der/die BeraterIn gemeinsam mit dem Kli-
enten/der Klientin mögliche Interventionsstrategien, ab-
hängig auch von der Art der Beschwerde: 

■ Deeskalierende Strategien: Kontaktaufnahme mit der
Gegenseite, Anforderung von Stellungnahmen der Ein-
richtung oder Person, gegen die sich der Diskriminie-
rungsvorwurf richtet; Einschalten anderer Beratungsstel-
len wie Flüchtlingsrat, ASten etc. 

■ Eskalierende Maßnahmen: Unterstützung bei einem
rechtlichen Verfahren, Einschalten anderer Einrichtungen
wie die Ärztekammer (Berufsverfahren) oder Gewerk-
schaften sowie Schaffung von öffentlichem Druck über
die Medien.

Dokumentation
Die Beschwerden werden systematisch über ein computer-
gestütztes Programm für Diskriminierungsfälle erfasst, aus-
gewertet und zentralisiert, zuerst auf lokaler, dann auf
NRW-Ebene. 

Qualitätssicherung 
Das ADB nimmt an der Erarbeitung von Qualitätsstandards
in der Antidiskriminierungsberatung teil. Beim Landeszen-
trum für Zuwanderung (LZZ) NRW in Solingen finden peri-
odisch Treffen statt, um gemeinsam die Frage der Siche-
rung von Qualitätsstandards zu erarbeiten. 

Bei allen Schritten der Bearbeitung einer Beschwerde steht
der Gedanke des Empowerment (Stärkung des Selbsthilfe-
potentials der Betroffenen) im Vordergrund.

Die Einzelfallarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Antidis-
kriminierungsarbeit, durch die wichtige Informationen dar-
über gewonnen werden, welches Ausmaß und welche kon-
krete Formen von Diskriminierung die Betroffenen erleben
und wie sie diese verarbeiten. Dieses Wissen bildet eine
entscheidende Grundlage für die Entwicklung wirksamer
Handlungsansätze gegen Diskriminierung.

III. Weitere Bereiche 

Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein notwendiges Pendant zur
Beratung. Jeder einzelne Diskriminierungsfall repräsentiert
eine Gruppe von Betroffenen. D.h. hinter einer diskrimi-
nierten Person, die ihren Fall meldet, steht eine oft große
Dunkelziffer. Hier liegt auch das vorrangige Ziel von Men-
schen, die mit ihrer Erfahrung in die Öffentlichkeit gehen
wollen: Andere, die ähnliches erlebt haben oder erleben
werden, zu animieren, sich zur Wehr zu setzen. Anhand
konkreter Beispiele kann auch die Mehrheitsgesellschaft
gegenüber den alltäglichen Diskriminierungen sensibilisiert
werden, indem in der Öffentlichkeit ein Fall als repräsenta-
tiv für eine bestimmte Politik und Weltanschauung ange-
prangert wird. Eine kontinuierliche Pressearbeit, Veranstal-
tungen, Podiumsdiskussionen, Publikationen, Dokumenta-
tionen sowie Kampagnen, ermöglichen die gesellschaftli-
che Wahrnehmung der konkreten Antidiskriminierungsme-
chanismen und somit die Sensibilisierung der Mehrheitsge-
sellschaft sowie der Migrantinnen und Migranten.

Qualifizierung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren 
auf lokaler und regionaler Ebene (Workshops, Seminare),
um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u.a. in den Wohl-
fahrtsverbänden, Beratungsstellen der Sozial- bzw. Migrati-
onsdienste, ASten sowie Migrantenselbstorganisationen
die Möglichkeiten der Antidiskriminierungsarbeit darzustel-
len, um diese auch in ihre Arbeit zu integrieren. 

Sensibilisierung 
Mit der Durchführung von Workshops etc. in Fachgremien
oder Institutionen, wie z.B. die Polizei, Behörden, Schulen
und Hochschulen soll eine Sensibilisierung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter über diskriminierendes Verhalten
und Handeln erreicht werden. 

Aufbau von Netzwerken auf lokaler, regionaler
und landesweiter Ebene 
Die Kooperation mit den verschiedenen im Migrationsbe-
reich tätigen Einrichtungen sowie mit den Migrantenselbst-
organisationen ist notwendig, um die Antidiskriminierungs-
arbeit auf eine breite Basis zu stellen. 

Antirassismus-Projekte zur Überwindung von
Ausgrenzung, wie z.B. „Gleiche Bildungs- und Arbeit-
schancen für junge Migrantinnen und Migranten“. Dieses
Projekt des ADB, das im Rahmen des Programms „Entimon
– gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“ vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend durchgeführt wurde, hatte das Ziel, Diskriminierun-
gen in der Schule in Köln aufzuzeigen, insbesondere bei
der Einweisung von Kindern mit Migrationshintergrund in
die Sonderschulen für Lernbehinderte. In diesem Rahmen
fand auch eine Beratung für Eltern bei diskriminierenden
Maßnahmen in der Schule statt. 

IV. Schlussfolgerungen 

Antidiskriminierungsarbeit ersetzt die Täterzentrierung. Die
Diskriminierten werden in den Mittelpunkt gestellt und es
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soll ihnen ermöglicht werden, ihre Würde wiederzuerlan-
gen und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken, um gegen ras-
sistische Demütigung oder Gewalt angehen zu können. Zu-
sammen mit den verschiedenen Stellen und Einrichtungen
im Migrationsbereich, den politischen Initiativen und Bewe-
gungen, den Gewerkschaften bis in die Verwaltung hinein
soll eine Lobby für die MigrantInnen geschaffen werden.
Gesellschaftspolitisch gesehen setzt die Existenz von ADBs
ein deutliches Signal, dass rassistische Diskriminierung ge-

sellschaftlich geächtet und geahndet werden muss und stellt
zudem eine konkrete Form von Rassismusbekämpfung dar,
ausgehend von und in Zusammenarbeit mit den Betroffe-
nen von rassistischer Diskriminierung. 

Die Bundesregierung sollte die AD-Arbeit als Pflichtaufga-
be und Anforderung an die Gesellschaft anerkennen, auch
im Zuge einer konstruktiven Integrationspolitik, die ohne
Gleichstellung immer eine Worthülse bleiben wird. 



Netzwerk der Antidiskriminierungsbüros in NRW
ADB Aachen (Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.), Telefon 0241 – 490 03

ADB Köln von Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V., Telefon 0221 – 510 18 47

ADB Lippe/Friedensbüro Lemgo, Telefon 05261 – 12 441

ADB Südwestfalen/VAKS e.V., Telefon 0271 – 33 60 83

Anti-Rassismus Informations-Centrum/ARIC-NRW e.V., Telefon 0203 – 93 51 570

Planerladen e.V. Dortmund, Telefon 0231 – 82 83 62

Homepage des Netzwerks: http://www.NRWgegenDiskriminierung.de
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Das AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln wird seit 2003
über das Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes NRW (MGSFF) gefördert. Damit reiht
sich das ADB Köln in das Netzwerk der nun insgesamt
sechs durch Landesmittel geförderten ADBs in NRW ein.
Das Land NRW nimmt mit diesem Engagement bundesweit
eine Vorreiterrolle ein. Diese Zusammenarbeit der Antidis-
kriminierungsbüros verfolgt das Ziel, auf Landesebene eine
Antidiskriminierungspolitik/Gleichstellungspolitik neben
der Migrationspolitik als weiteren wichtigen Baustein einer
ernst gemeinten „Integrationspolitik“ zu verankern. 

Das Netzwerk hat eine effiziente Struktur hervorgebracht,
die bundesweit bislang einzigartig ist. Gemeinsam werden
Grundlagen und Qualitätskriterien der Antidiskriminie-
rungsarbeit, konzeptionelle Entwicklungen sowie strategi-
sche Ziele im Rahmen des Netzwerkes in gemeinsamen
Workshops mit dem Landeszentrum für Zuwanderung (LzZ)
und dem MGSFF erarbeitet. Um der Antidiskriminierungs-
arbeit in NRW den notwendigen Impuls zu geben, werden
folgende gemeinsame Schwerpunkte ausgeführt. 

■ Beratung von Opfern rassistischer Diskriminierung. 

■ Qualifizierung von Beratungsstellen und MultiplikatorIn-
nen: Um Sozialberatungsstellen in die Antidiskriminie-
rungsarbeit und -beratung einzubinden, finden Fortbil-
dungen durch die regionalen Antidiskriminierungsstellen
statt.

■ Präventions- und Bildungsarbeit, wie u.a. Seminare zum
Umgang mit Diskriminierung für Diskriminierungsopfer
im Sinne des Empowerments, fachpolitischer Dialog mit
ExpertInnen (z.B. wohnungspolitische, verwaltungspoliti-
sche Akteure) oder Projektentwicklungen wie „Gleiche
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für junge MigrantIn-
nen“. 

■ Öffentlichkeitsarbeit, u.a. mit dem Ziel, die Wahrneh-
mung von Antidiskriminierungsarbeit zu erhöhen, die
Mehrheitsgesellschaft gegen Rassismus zu sensibilisieren
sowie angemessene Handreichungen für politische Ent-
scheidungsträger zu entwickeln. 

■ Vernetzung: u.a. Kooperationen in allen Tätigkeitsberei-
chen mit relevanten Akteuren der Migrationsarbeit und
mit Migrantenselbstorganisationen sowie die Zusam-
menarbeit mit Anwälten.

Die landesgeförderten Antidiskriminierungsstellen überneh-
men bei der Implementierung der Antidiskriminierungsar-
beit in NRW eine zentrale Rolle. Selbst unabhängige Stel-
len oder kommunale Einrichtungen aus anderen Bundes-
ländern wollen sich bereits daran ein Beispiel nehmen und
bitten die ADBs in NRW um Schützenhilfe zum Aufbau sol-
cher Strukturen, was aufgrund der begrenzten Möglichkei-
ten oft nicht durchzuführen ist. Spätestens aber mit der Um-
setzung eines Antidiskriminierungsgesetzes wird es not-
wendig, eine bundesweit breit gefächerte Antidiskriminie-
rungsstruktur aufzubauen. 

Veränderte Rahmenbedingungen für die 
Antidiskriminierungsarbeit durch die EU-Politik 
gegen Diskriminierung

Die institutionellen und fachlichen Rahmenbedingungen ha-
ben sich in den letzten Jahren geändert. Einerseits wurde
von den Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und zu-
nehmend auch von Einrichtungen in der Migrationspolitik
die Antidiskriminierungsarbeit als eigenständiger Ansatz
anerkannt. Andererseits entsteht auf der Grundlage der 
EU-Richtlinien auch ein gesellschaftliches Mandat für die 
Antidiskriminierungsarbeit: 

Die EU-Richtlinie gegen Diskriminierung aufgrund der ethni-
schen Herkunft sieht es für die Einhaltung eines Antidiskrimi-
nierungsgesetzes als notwendig an, neben den Gerichten
mehrere Stellen zu schaffen, die das Recht auf Gleichstellung
kontrollieren und durchsetzen. Damit wird die Antidiskrimi-
nierungsarbeit eine gesellschaftliche Anerkennung und einen
wesentlich höheren Stellenwert bekommen.

Mit den EU-Gleichbehandlungs-Richtlinien sind auch
zwangsläufig erhöhte Anforderungen an die Strukturen so-
wie an die in der AD-Arbeit Tätigen verbunden. Dieser Her-
ausforderung wird sich auch die herkömmliche Migrations-
sozialarbeit stellen müssen. 

Antidiskriminierungsarbeit in NRW
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Ethnische und rassistische Diskriminierung tritt als ein ge-
samtgesellschaftliches Problem in Erscheinung und ist somit
in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen weit verbrei-
tet. Diese Ausgangssituation erfordert daher, die Bekämp-
fung von Diskriminierung auf eine breite Basis zu stellen.
Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist nicht nur durch
unabhängige Antidiskriminierungsstellen zu leisten. Es be-
darf auch der Unterstützung bzw. Kooperation anderer ge-
sellschaftlicher Einrichtungen und Strukturen, um die ge-
samte Gesellschaft zu sensibilisieren sowie die Antidiskri-
minierungsarbeit nachhaltig zu verankern. 

Das AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln von Öffent-
lichkeit gegen Gewalt e.V. (ÖgG) ist Bestandteil einer sol-
chen Kooperation im Antidiskriminierungsbereich, des sog.
Kölner „Drei-Säulen-Modell“, das unten in groben Zügen
dargestellt werden soll. 

Der Kölner Stadtrat verabschiedete Dezember 2000 ein
„Aktionsprogramm für ein friedliches Miteinander gegen
Intoleranz und Rechtsradikalismus“. Auf dieser Grundlage
finanzierte die Stadt Köln neben der neu eingerichteten
Stelle einer Antidiskriminierungsbeauftragten im Interkultu-
rellen Referat der Stadt Köln auch die Antidiskriminierungs-
büros von Caritasverband Köln und Öffentlichkeit gegen
Gewalt e.V. Die gemeinsame Finanzierung der drei Anti-
diskriminierungsstellen war verbunden mit der Auflage,
dass diese Stellen enger zusammenarbeiten sollten. Somit
entstand 2001 eine Kooperation zwischen dem ADB von
Öffentlichkeit gegen Gewalt, dem Antidiskriminierungs-
büro des Caritasverbandes und dem Interkulturellen Referat
– die „drei Säulen“, auf denen künftig die Anti-diskriminie-
rungsarbeit in Köln beruhen soll. Dieses Modell setzte sich
u.a. das Ziel, die Antidiskriminierungsarbeit in Köln zu sta-
bilisieren, ein gemeinsames Intervenieren in bestimmten
Fällen zu ermöglichen und sich auf fachlicher Ebene aus-
zutauschen.

Die bundesweit einmalige Zusammenarbeit zwischen einer
städtischen Dienststelle, einem Wohlfahrtsverband und ei-
ner unabhängigen Organisation stellt u.E. einen innovati-
ven Charakter in der Antidiskriminierungsarbeit dar. Mit
dieser Struktur konnten eine Reihe von Einrichtungen (städ-
tische oder nichtstädtische) sowie die Öffentlichkeit erreicht
und somit eine Sensibilität für die diskriminierenden Zu-
stände in der Gesellschaft hergestellt werden. Dabei sollten
mögliche strukturbedingte Probleme nicht unerwähnt blei-
ben. Eine städtische Einrichtung ist an bestimmte Vorgaben
der Verwaltung gebunden, die ihren Aktionsradius und
ihre Entscheidungskompetenz einschränken. Dies kann u.E.
einerseits für das Interkulturelle Referat ein Hindernis sein,
gegen diskriminierende Maßnahmen anderer städtischer
Behörden (z. B. der Ausländerbehörde) vorzugehen, da
das Referat ein Teil derselben Strukturen ist. 

AG-Fallbesprechung

Im Rahmen des „Drei-Säulen-Modells“ gibt es eine Unter-
gruppe, die sich hauptsächlich mit praktischen Beratungs-

erfahrungen beschäftigt. Die drei Einrichtungen konnten
damit einen ersten Grundstein für ein gemeinsames Vorge-
hen bei der Einzelfallberatung legen, sowohl inhaltlich als
auch organisatorisch, z.B. gemeinsame Bearbeitung eines
Falles oder das Weiterleiten eines Falles von einer Einrich-
tung zu der anderen. Dies bringt den Betroffenen sowie
den AD-Stellen einen Gewinn, auch wenn es zunächst klei-
ne Schritte sind. 

In diesem Kontext findet auch eine Art Fallsupervision statt,
die das Herangehen der verschiedenen Beratungsstelle re-
flektiert, was schließlich auf die Beratungspraxis nachhaltig
positive Wirkungen haben wird. Die Fälle werden von der
entsprechenden Einrichtung in einem gemeinsamen compu-
ter-gestützten Programm erfasst. Auf der Grundlage dieses
einheitlichen Systems können in Zukunft alle erfassten Dis-
kriminierungsfälle ausgewertet und dokumentiert werden. 

Arbeitskreis Antidiskriminierungsarbeit in Köln

Die Beteiligten des „Drei-Säulen-Modells“ haben Anfang
2004 einen „Arbeitskreis Antidiskriminierungsarbeit in
Köln“ ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Initiative ist in er-
ster Linie, die Antidiskriminierungsarbeit in Köln auf eine
breitere Basis zu stellen, indem sich Institutionen vernetzen
und austauschen, die sowohl direkt wie indirekt mit dem
Thema Diskriminierung zu tun haben. An den Treffen betei-
ligten sich u.a. VertreterInnen der Ford Werke, des Jugend-
amtes, der AWO, der Polizei, der Interkulturellen Dienste
und des DGB Köln. Die relativ hohe TeilnehmerInnenzahl
und die Vielfalt der Organisationen ermutigen die Initiato-
rInnen zum weiteren Ausbau des Arbeitskreises. Dieser Ar-
beitskreis bietet u.a. auch die Möglichkeit, die Methoden-
vielfalt in der Antidiskriminierungsarbeit zu entwickeln
bzw. auf den Prüfstein zu stellen. Einige Einrichtungen des
Arbeitskreises orientieren sich in ihrer Arbeit z.B. an der
Mainstreamingstrategie oder dem diversity-management.
Die inhaltliche Diskussion sowie die Weiterentwicklung von
Vorgehensweisen gegen Diskriminierung schaffen einen
fruchtbaren Boden für eine konstruktive Auseinanderset-
zung der Kölner Bevölkerung und deren Einrichtungen mit
Ungleichbehandlung und Diskriminierung. 

Die Zusammenarbeit in Form des „Drei-Säulen-Modells“
war anfänglich mit einigen Schwierigkeiten sowohl inhaltli-
cher als auch organisatorischer Art verbunden. Mit der Zeit
hat man gemeinsame Ziele und Aufgaben formuliert und
anvisiert sowie erste Schritte zur Umsetzung unternommen.
Wenn die drei Einrichtungen auch verschiedene organisa-
torische Strukturen und teilweise unterschiedliche Herange-
hensweisen haben, so hat das Kölner „Drei-Säulen-Mo-
dell“ bei der Bekämpfung von Diskriminierung in einem
breiten gesellschaftlichen Rahmen einen ersten wichtigen
Beitrag geleistet. 

Die Nachahmung des „Drei-Säulen-Modells“ in anderen Städ-
ten könnte die Antidiskriminierungsarbeit und das Engage-
ment für Gleichberechtigung erheblich weiter voranbringen.

Kölner „Drei-Säulen-Modell“ in der
Antidiskriminierungsarbeit
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Die Vielfalt von täglich erlebter Diskriminierung zeigt, dass
Diskriminierung und Rassismus keine gesellschaftlichen
Randerscheinungen sind. Dabei handelt es sich um eine
fortgeführte Verletzung von Menschenrechten. Doch eine
rechtliche Handhabe gibt es bisher kaum. 

Der Gleichheitsgrundsatz im deutschen Grundgesetz (GG)
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-
schen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden“
sorgt keineswegs dafür, dass MigrantInnen gleich behan-
delt werden wie Deutsche. Dieser Artikel 3 des GG ist ein-
gebettet in das ganze System der Grundrechte und diese
unterscheiden bereits zwischen „Deutschen“ und „Nicht-
Deutschen“. Besondere Gesetze für Nicht-Deutsche wie
das Ausländer- oder das Nachfolgemodell Zuwanderungs-
gesetz zementieren die Tatsache, dass Menschen aufgrund
ihrer Staatsangehörigkeit geringere Rechte haben als deut-
sche StaatsbürgerInnen. Ganz entscheidende Rechte sind
den Deutschen vorbehalten, die sog. Deutschen-Rechte,
wie die Berufs- und Ausbildungsfreiheit.

Dieses Diskriminierungsverbot des GG ist unmittelbar bin-
dend gegenüber der staatlichen Gewalt, aber nicht zwi-
schen Privatpersonen, und Artikel 3 beinhaltet kein Schutz-
recht vor Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörig-
keit. Aus letzterem leiten sich eben erwähnte Sondergeset-
ze für Nicht-Deutsche ab.

Die EU-Kommission setzt einen Meilenstein in
der Antidiskriminierungspolitik

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amster-
dam von 1997 kann die Europäische Gemein-
schaft gemäß Artikel 13 EG-Vertrag geeignete
Vorkehrungen treffen, um „Diskriminierungen
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse*, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Ausrichtung“ zu bekämpfen. Als
Grundlage für die Umsetzung hat der Rat der
EU im Jahre 2000 zwei EU-Richtlinien verab-
schiedet, die von allen EU-Mitgliedsstaaten in
nationales Recht umgesetzt werden müssen: 

1. Die „Richtlinie zur Anwendung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes ohne Unterschied
der Rasse* oder der ethnischen Herkunft“
(2000/43/EG), die sog. „Antirassismus-Richt-
linie“, mit einer Umsetzungsfrist bis zum 19.
Juli 2003.

2. Die „Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Be-
schäftigung und Beruf“ (2000/78/EG), die sog. „Beschäf-

tigungs-Richtlinie“, umfasst die übrigen in Art. 13 festge-
legten Diskriminierungsmerkmale aufgrund des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Orientierung, mit ei-
ner Umsetzungsfrist bis zum 2. Dezember 2003.

Die Antirassismus-Richtlinie umfasst fast alle relevanten Le-
bensbereiche und gilt u.a. in Bezug auf den Zugang zu Er-
werbstätigkeit, Berufsberatung, Ausbildung, Weiterbil-
dung, Zugang zum Sozialschutz, einschließlich der Ge-
sundheitsdienste, zu sozialen Vergünstigungen. Die Richtli-
nie beinhaltet Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelt, Mitwir-
kung in Arbeitnehmerorganisationen sowie den Zugang zu
und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die
öffentlich zur Verfügung stehen. Letzteres reicht vom Zu-
gang zu Diskotheken, über den Wohnungsmarkt bis hin zu
Versicherungen oder Bankkrediten. Beide Richtlinien gelten
für alle Personen in öffentlichen und privaten Bereichen,
einschließlich öffentlicher Stellen. Die öffentliche Hand ist
als Arbeits- und Bildungsträger oder Leistungserbringer aus-
drücklich einbezogen.

Die EU-Richtlinien geben auch eine präzise Definition
von Diskriminierung. Erfasst werden Verhaltensweisen,
die die Würde eines Menschen verletzen und ein Umfeld
der Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung oder Belei-
digung schaffen. Ebenfalls wurde der Diskriminierungsbe-
griff auf Belästigungen ausgeweitet. Diskriminierung muss
außerdem nicht auf einem Vorsatz oder einer spezifischen
Motivation beruhen. D.h. es interessiert nicht vorrangig die
„Gesinnung“ oder die Motive des Diskriminierenden, son-
dern die Folgen für die Betroffenen. Die Verlagerung vom

Täter auf die Opfer von Diskriminierung aufgrund des fol-
genorientierten Diskriminierungsbegriffs sowie die Präzisie-
rung zwischen „unmittelbarer“ und „mittelbarer“ Diskrimi-

Die Odyssee des deutschen Antidiskri-
minierungsgesetzes
Keine Gleichheit vor dem Gesetz
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nierung markieren einen Meilenstein im Verständnis von
Ungleichbehandlung.

Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine
Person aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Sprache
oder der Hautfarbe in einer vergleichbaren Situation eine
weniger günstige Behandlung als eine andere Person er-
fährt (z.B. die Weigerung, eine schwer kranke Frau wegen
Sprachproblemen in die Warteliste für Herztransplantatio-
nen aufzunehmen).

Mittelbare Diskriminierung ist schwieriger zu erfas-
sen: Scheinbar neutrale Regelungen bringen als Resultat
eine Ungleichbehandlung. Die Hauptproblematik liegt im
Arbeits- und Bildungsbereich, denn hier wird in dem vor-
handenen angeblich neutralen System von Schule, Fort-
und Weiterbildungsangeboten in Betrieben etc. die gleich-
berechtigte Teilnahme von Menschen mit Migrationshinter-
grund bislang nicht ausreichend ermöglicht. Meist ist diese
Form von Diskriminierung durch statistische Daten zu bele-
gen bezüglich der schlechteren Bildungsabschlüsse, gerin-
ger Ausbildungsbeteiligung, ungünstigerer Startchancen
auf dem Arbeitsmarkt.

Die EU-Richtlinien sehen außerdem eine Beweislast-
erleichterung vor (eine Verlagerung der Beweislast vom
Betroffenen auf die mutmaßlichen diskriminierenden Ein-
richtungen oder Personen). Damit steht und fällt die Wirk-
kraft und praktische Umsetzungsmöglichkeit der EU-Richtli-
nien. Die/der Betroffene muss im Streitfall die Tatsachen
glaubhaft machen, die beschuldigte Person hingegen muss
beweisen, dass ihrerseits nicht diskriminiert wurde. Selbst
mit dieser Erleichterung wird die Glaubhaftmachung aber
in der Praxis weiterhin nicht ganz so einfach sein. Das hat
sich bereits bei Verfahren in der Geschlechtergleichstellung
(§ 611a Abs.1 Satz 3 BGB) gezeigt, insbesondere bei mit-
telbarer Diskriminierung. Bei rassistischer Diskriminierung
wird dies aller Wahrscheinlichkeit auch der Fall sein.
Wenn z.B. ein Schwarzer Deutscher telefonisch einen Be-
sichtigungstermin einer zu vermietenden Wohnung bekam,
ihm dann aber bei der Besichtung mitgeteilt wurde, dass
sie bereits vermietet sei. Für ihn ist es schwer, zu beweisen,
dass er wahrscheinlich wegen seiner Hautfarbe nicht ein-
mal die Wohnung besichtigen durfte. 

Die Richtlinien verpflichten die Regierungen zu Maßnah-
men, die für die wirksame Um- bzw. Durchsetzung der An-
sprüche auf der Grundlage der Richtlinien entscheidend
sind. In diesem Sinne sehen die Richtlinien die Beteiligung
von Verbänden vor. Das könnte bedeuten, dass Verbände
Klage erheben, sowohl als Vertreter einzelner Betroffener
(Prozessstandschaft), als auch gegen diskriminierende
Maßnahmen generellen Charakters, die also nicht nur eine
einzige Person individuell betreffen (Verbandsklage). 

Vorgesehen ist auch die Schaffung einer oder mehrerer
spezialisierter Gleichbehandlungsstellen. Die Einrichtung
solcher Stellen würde die notwendige öffentliche Anerken-
nung der Tatsache bedeuten, dass Rassismus ein ernstzu-
nehmendes gesellschaftliches Problem darstellt. Nach den
EU-Richtlinien soll auch eine ausreichend starke Sanktio-
nierung von Diskriminierungstatbeständen erfolgen, um
einen abschreckenden Effekt zu erzielen.

Während beispielsweise alle EU-Beitrittsländer ein ADG
verabschiedet haben – eine Beitrittsbedingung – versäumte
die Bundesregierung die Umsetzungsfristen. Die Einleitung
eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommis-
sion hat sie nun dazu bewogen, noch in der laufenden Le-
gislaturperiode einen Entwurf vorzulegen. 

Bereits in der letzten Legislaturperiode scheiterte ein Ent-
wurf am Widerstand mächtiger Interessengruppen, u.a.
von Wohnungsbauunternehmen, der Banken, der Versiche-
rungswirtschaft und der Kirchen. Beide christlichen Kirchen
sahen ihr Religionsprivileg und ihr Selbstbestimmungsrecht
eingeschränkt. Die Versicherungswirtschaft, Banken und
Vermieterverbände sprachen von Kontrahierungszwang
und einem Frontalangriff auf die Privatautonomie bzw.
Handlungsfreiheit. Diese Argumente wiederholen sich
Ende 2004 angesichts eines nun vorliegenden Gesetzent-
wurfes.

Umfassender Diskriminierungsschutz dient auch der Frei-
heit. Menschen, die strukturell ausgegrenzt werden, sind
auf die zivilisatorische Kraft des Rechts angewiesen. Eine
europäische Identität – soweit diese überhaupt möglich ist
– muss nach unserer Überzeugung auf einer substantiellen
Menschenrechtskultur basieren. Gerade Deutschland sollte
sich diesbezüglich nicht mit einer Schlusslichtposition beg-
nügen. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf sind hier wich-
tige Schritte getan. 

Ein ADG ist gewiss kein Allheilmittel und rassistische Ein-
stellungen lassen sich nicht verbieten. Ein solches Gesetz
hat dennoch auch einen symbolischen Charakter, indem es
deutlich macht, dass Diskriminierung gesellschaftlich
geächtet wird, im Widerspruch zu den Menschenrechten
steht, rechtlich geahndet wird, und somit den Betroffenen
auch eine gewisse Rechtssicherheit bietet. Ein ADG würde
in diesem Sinne ein explizites Mandat gegen Diskriminie-
rung schaffen und im Umkehrschluss ein Mandat für die
Antidiskriminierungsarbeit bzw. die Schaffung von Antidis-
kriminierungs-Stellen zur Einhaltung der Antidiskriminie-
rungsgesetzgebung. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels war das Gesetz
noch nicht verabschiedet. 

Es bleibt zu hoffen, dass es zu keinem Kompromiss kommt,
wie vor fünfundachtzig Jahren von Kurt Tucholsky in „Das
Lied vom Kompromiss“ von 1919 beschrieben: 
„Freundlich schaun die Schwarzen und die Roten, die sich
früher feindlich bedrohten. Jeder wartet, der zuerst es
wagt, bis der eine zu dem andern sagt: ‚Schließen wir nen
kleinen Kompromiss! Davon hat man keine Kümmernis. Ei-
nerseits – und andererseits –, so ein Ding hat manchen
Reiz...Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss: Schließen wir
nen kleinen Kompromiss’.“ Das Lied endet „Und durch
Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kom-
promiss.“

*Der Begriff „Rasse“ als Diskriminierungsmerkmal darf entgegen der
jetzigen Planung keinesfalls in einem Antidiskriminierungsgesetz ver-
wendet werden, denn er bedeutet insbesondere vor dem Hintergrund
der deutschen Geschichte die Übernahme einer rassistischen Position.
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Mit gut einem Jahr Verspätung hat die Bundesregierung ei-
nen Entwurf für ein Antidiskriminierungsgesetz vorgelegt.
Besser spät als nie, denn Deutschland ist eines der weni-
gen Länder der Europäischen Union, die mit der Umset-
zung der EU-Richtlinien gegen Diskriminierung in erhebli-
chen Verzug geraten sind. 

Die Antidiskriminierungsbüros in Nordrhein-Westfalen be-
grüßen, dass der Gesetzentwurf die Bereiche Arbeits- und
Zivilrecht in einem Gesetz zusammenfasst sowie alle Diskri-
minierungsmerkmale der EU-Richtlinien und zwar „Rasse“,
ethnische Herkunft, Geschlecht, sexuelle Identität, Alter, Be-
hinderung, Religion und Weltanschauung grundsätzlich
auch einem zivilrechtlichen Schutz unterstellt. 

Der Gesetzentwurf war allerdings noch nicht einmal öffent-
lich gemacht und schon wetzten einflussreiche Gegner alte
Messer, die bereits vor zwei Jahren einen solchen Entwurf
gekippt hatten. Die Speerspitze ist der vermeintliche „An-
griff auf die Vertragsfreiheit“. Privatautonomie in der von
den Gegnern eines ADG gewünschten Reinform gibt es al-
lerdings seit Bismarcks Zeiten nicht mehr. Seit der Existenz
des Grundgesetzes ist die Ausübung der Privatautonomie
durch die sozialstaatlichen Grundrechtspositionen be-
grenzt. Gerade in Zeiten der Globalisierung ist eine Dome-
stizierung der Vertragsfreiheit im sozialen und gesellschaft-
lichen Interesse notwenig. 

In diesem Sinne greift ein Antidiskriminierungsgesetz
nicht in die Privatautonomie ein. Es trägt lediglich zu einem
Ausgleich von vorhandenen Ungleichgewichten in der Ge-
sellschaft bei. Ein Antidiskriminierungsgesetz bedeutet da-
her nicht das Ende der Privatautonomie. Es verhilft vielmehr
bestimmten Personen überhaupt erst dazu, ihrerseits ihre
Handlungsfreiheit ausüben zu können, indem ihnen der Zu-
gang zu Diensten und Gütern oder zu Arbeit erst mal er-
möglicht wird. Kurioserweise erwähnen die meisten Kriti-
ker nicht, dass es bei dem ADG um die Umsetzung von
EU-Richtlinien geht, die der Gesetzgeber längst in deut-
sches Gesetz hätte übertragen müssen – so wie alle ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten, inklusive Beitrittsländer. Schließlich
ist es auch nicht verwunderlich, dass mit keinem Wort von
den Menschen gesprochen wird, die durch das Gesetz ge-
schützt werden sollen, so als ob es sich um insignifikante
Randgruppen handele. 

Durch diese massive Lobby-Intervention und Panikma-
che haben die Gegner des Gesetzes allerdings schon eini-
ges erreicht. Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts,
der sexuellen Orientierung, des Alters, einer Behinderung,
der Religion oder Weltanschauung wird nur bei „Massen-
geschäften“ geahndet, wie z. B. Angebote von Kaufhäu-
sern, Restaurants und Versicherungen. Der Gesetzentwurf
enthält zudem eine Reihe von Ausnahmereglungen vom
Diskriminierungsverbot. Jede Diskriminierung, auch die aus

„Gründen der Rasse“ und wegen ethnischer Herkunft,
bleibt zulässig, wenn ein „besonderes Nähe- oder Vertrau-
ensverhältnis“ besteht, z.B. wenn der Vermieter oder seine
Verwandten Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen.
Weiterhin sollen „sachlich gerechtfertigte Differenzierun-
gen“ möglich sein, wie altersspezifische Angebote von pri-
vatrechtlichen Versicherungen. 

Der Entwurf sieht vor, dass Verbände als Bevollmächtigte
und Beistände Benachteiligter vor Gericht auftreten kön-
nen. Dabei handelt es sich nicht um eine Verbandsklage,
so dass die gerichtliche Überprüfung von Missständen im-
mer nur anhand einzelner, personenbezogener Fälle durch-
geführt werden kann. Die Verbandsklage, wie beispiels-
weise bereits im Gleichstellungsgesetz für Behinderte ver-
ankert, wäre allerdings wichtig, damit das Gesetz in der
Praxis greift und Verbände gegen Regelungen, die sich
strukturell diskriminierend auswirken, vorgehen können.
Dies würde allerdings nicht die pathetisch herbeigeschwo-
rene „Prozessflut“ auslösen. Das zeigt bereits die Praxis:
Im Rahmen der Geschlechtergleichstellung und des Gleich-
stellungsgesetzes für Behinderte waren die Klagen bislang
übersichtlich – von Prozessflut keine Rede.

Der in der Gesellschaft häufig auftretenden Diskriminie-
rung zwischen Privatpersonen wird in dem Gesetzentwurf
nicht Rechnung getragen. Hierzu ist eine Differenzierung
und Spezialisierung des Beleidigungs- und Volksverhet-
zungstatbestandes im Strafgesetzbuch dringend erforder-
lich. Die rechtlichen Möglichkeiten gegen derartige Rechts-
verletzungen vorzugehen, sind nach bisherigem Recht
noch völlig unzureichend. Auch der Bereich Schule, in dem
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft auf der
Tagesordnung steht, wird im Gesetzentwurf nicht geregelt,
obwohl von den EU-Richtlinien gefordert. 

Umfassender Diskriminierungsschutz dient auch der Frei-
heit. Menschen, die strukturell ausgegrenzt werden, sind
auf die zivilisatorische Kraft des Rechts angewiesen. Eine
europäische Identität muss nach unserer Überzeugung auf
einer substantiellen Menschenrechtskultur basieren. Gera-
de Deutschland sollte sich diesbezüglich nicht mit einer
Schlusslichtposition begnügen. Mit dem vorgelegten Ge-
setzentwurf sind hier wichtige Schritte getan.

Netzwerk der Antidiskriminierungsbüros in
NRW (ADB Aachen, ADB Köln, ADB Lippe, ADB Süd-
westfalen, ARIC-NRW e.V., Planerladen Dortmund)
http://www.NRWgegenDiskriminierung.de 

Ansprechpartnerinnen: 
Susanne Laaroussi, ADB Köln, Tel. 0221 – 510 18 47 /
27 93 688 
Isabel Teller, ADB Aachen, Tel. 0241 – 49 000  

Stellungnahme des Netzwerks der Antidiskriminierungsbüros in Nordrhein- Westfalen zum 
aktuellen Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes 

Ein Schritt hin zur Gleichbehandlung –
und schon werden alte Messer gewetzt 
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Die Antidiskriminierungsbüros in NRW engagieren sich
seit 2002 mit einer landesweiten Unterschriftenkampagne
für die zügige Verabschiedung eines umfassenden Bundes-
gesetzes zum Schutz vor rassistischer Diskriminierung. An
dieser Sensibilisierungskampagne nehmen neben den Anti-
diskriminierungsbüros eine Vielzahl von Organisationen
teil, wie agisra Köln e.V. Arbeitsgemeinschaft gegen inter-
nationale sexuelle und rassistische Ausbeutung, Antirassi-
stisches Telefon Duisburg, Diakonie in Düsseldorf/ Treff-
punkt Reisholz, Düsseldorfer Appell gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus; Interkulturelles Solidaritätszentrum
e.V./Anti-Rassismus-Telefon Essen; Internationales Migran-
tenzentrum der Abeiterwohlfahrt UB GE/BOT, IZ (Interna-
tionales Bürgerzentrum) der AWO-Moers; Wuppertaler In-
itiative für Demokratie und Toleranz. 

Zu den UnterstützerInnen der Kampagne zählen u.a.
Günther Wallraff, Dirk Bach, Bettina Böttinger, Iris Berben,
Marius Müller Westernhagen, Gregor Gysi, Ranga Yoges-
hwar, Nora Räthzel.

Der Text der Unterschriftenkampagne 2002 
lautete in Auszügen: 

Mit dem Gesetz soll ein politisches Signal zur Ächtung von
Rassismus und Diskriminierung gesetzt werden. Dafür ist
ein umfassendes eigenständiges Antidiskriminierungsge-
setz unter Einbeziehung aller Rechtsbereiche notwendig,
neben dem arbeits- und zivilrechtlichen Bereich auch den
privatrechtlichen und den öffentlich-rechtlichen Bereich
(u.a. Verwaltung, Polizei und Justiz), in dem insbesondere
strukturelle Diskriminierung stattfindet. 

Berücksichtigung der besonderen Rolle der Opfer durch
eine Beweislasterleichterung, die bereits in den EU-Richtli-
nien enthalten ist. Die/der Betroffene muss im Streitfall die
Tatsachen glaubhaft machen, die beschuldigte Person hin-
gegen muss beweisen, dass seiner-/ihrerseits nicht diskri-
miniert wurde. Die Glaubhaftmachung ist für die Betroffe-
nen aber in der Praxis oft schwierig, wenn z.B. keine Zeu-
gen gefunden werden, die darüber öffentlich aussagen
wollen, aus Angst vor Repressalien. Daher muss das Ge-
setz eine Regelung enthalten, um eine Benachteiligung
(Viktimisierung) als Reaktion auf eine Beschwerde, auf die
Einleitung einer Klage oder auf eine Zeugenaussage hin zu
vermeiden. 

Im Sinne der EU-Richtlinien muss Diskriminierung effektiv
sanktioniert werden, da Diskriminierung kein Kavaliersde-
likt ist. Diskriminierungen sollen auch als Straftatbestand
wie in anderen europäischen Staaten in das Strafgesetz-
buch aufgenommen werden. Verbände und Organisatio-
nen, die sich für die Interessen der Betroffenen einsetzen,
sollen gemäß der EU-Richtlinien Klage erheben können
(Verbandsklage), sowohl als Vertreter einzelner Betroffener,
als auch gegen diskriminierende Maßnahmen generellen
Charakters, die nicht nur einzelne Personen individuell be-

treffen. Dieses Recht soll für alle Verbände/Organisationen
gelten, die sich laut Statuten als Interessensvertreter der
durch dieses Gesetz geschützten gesellschaftlichen Grup-
pen verstehen. 

Ergänzend zu dem Gesetz ist es notwendig, alle geltenden
Gesetze und Verordnungen, u.a. auch Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen im Hinblick auf mögliche Verstöße
gegen die Gleichbehandlungsrichtlinien zu überprüfen und
dementsprechend zu ändern. 

Notwendig für die Umsetzung eines Antidiskriminierungs-
gesetzes ist die gesetzliche Verankerung und die flächen-
deckende Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen, von
Rechtshilfefonds und psycho-sozialen Beratungsstellen.

Diskriminierung geht uns alle an! 
Unterstützen Sie die Kampagne der Antidiskri-
minierungsbüros in NRW „Leben ohne Rassis-
mus – Antidiskriminierungsgesetz jetzt!“ 

Leben ohne Rassismus – Antidiskrimi-
nierungsgesetz jetzt!
Unterschriftenkampagne in NRW für ein umfassendes Gesetz

taz NRW Köln, 
22. April 2004
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Diskriminierung gemeinsam bekämpfen
Kölner „BürgerInnenforum: Vielfalt statt Diskriminierung“

Die EU-Richtlinien gegen Diskriminierung aufgrund der ethni-
schen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, der sexu-
ellen Orientierung, einer Behinderung oder des Alters, ha-
ben eine Plattform geschaffen, die es ermöglicht, das Ver-
ständnis von Gleichheit und Demokratie zu erweitern, indem
der EU-Rat bei der Umsetzung der Richtlinien den sog. hori-
zontalen Ansatz favorisiert. Dieser bedeutet, alle von Diskri-
minierung betroffenen gesellschaftlichen Gruppen rechtlich
zu schützen. In diesem Sinne soll ein Antidiskriminierungsge-
setz alle Lebensbereiche und alle Formen von Diskriminie-
rung umfassen, anstatt sie in mehrere Gesetze und Diskrimi-
nierungsgründe aufzusplitten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich das AntiDiskriminie-
rungsBüro (ADB) Köln von Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.,
die lesbian and gay liberation front (lglf) sowie das Büro ge-
gen Altersdiskriminierung zusammengeschlossen und das
„BürgerInnenforum: Vielfalt statt Diskriminierung“ ins Leben
gerufen. Auf dem ersten Bürger/innentreffen am 27. Juni
2003 in Köln war eine Vielzahl von Organisationen vertre-
ten, neben den Initiatoren auch der Arbeitskreis Behinderten
AG Köln Mülheim, Arbeitskreis Lesben/Schwule bei den
Grünen in Köln; Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
Köln; Bürgerzentrum Vingst; ERMIS (lesbische und schwule
GriechInnen); Ford GLOBE; Interkulturelles Referat der Stadt
Köln; Julia e.V. (Initiative für alternatives Arbeiten und Woh-
nen), LSVD Ortsverband Köln e.V.; Sozialwerk für Lesben
und Schwule e.V. und YACHAD (lesbische und schwule Ju-
den/Jüdinnen). 

Zum ersten Mal haben mehrere Kölner Organisationen, die
sich gegen Diskriminierung aus verschiedenen Beweggrün-
den engagieren, eine gemeinsame Resolution für ein Antidis-
kriminierungsgesetz in Deutschland verabschiedet und ge-
meinsam Forderungen aufgestellt, um neue Ausgrenzungen

zu vermeiden. Einvernehmen herrschte bei der Forderung
nach einem alle Diskriminierungsmerkmale umfassenden
Antidiskriminierungsgesetz. Verschiedene europäische Län-
der wie z.B. Irland haben in ihrer Gesetzgebung genau die-
sen Weg eingeschlagen. Die EU konnte allerdings für die na-
tionalen Politiken nur Mindeststandards vorgeben. Daher
lautete die zentrale Forderung des BürgerInnenforums, dass
die Bundesregierung bei der Umsetzung der EU-Richtlinien
über die Mindestanforderungen der EU hinausgeht und um-
fassende Maßnahmen anbietet. 

Außerdem sollten alle weiteren gesellschaftlich relevanten
Diskriminierungsgründe, die nicht in den EU-Richtlinien er-
wähnt wurden, einbezogen werden, darunter Hautfarbe,
Sprache, ethnische Abstammung, Staatsangehörigkeit, so-
ziale Herkunft oder Stellung, physische oder psychische Be-
sonderheiten sowie genetische Merkmale. Anstatt „Dienst
nach Vorschrift“ zu leisten, sollte ein deutliches Zeichen ge-
setzt werden, dass es mit der Gleichstellung von MigrantIn-
nen und anderen Minderheiten ernst gemeint ist. 

Auf dem Christopher Street Day (CSD) im Juli 2003 in Köln
unter dem Motto „Liebe deinen Nächsten – Antidiskriminie-
rungsgesetz jetzt!“ hatten lglf, ver.di und das ADB Köln einen
gemeinsamen Stand, an dem insbesondere Unterschriften für
ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz gesammelt wur-
den. Bei der Hauptveranstaltung präsentierten zwei Modera-
toren die Ungleichbehandlung aus der Perspektive der Mi-
grantInnen sowie der Homosexuellen. 

Da die Bundesregierung auf die Unterschriftenkampagne
keinerlei Reaktion zeigte, wurde auf Beschluss des 2. Bürge-
rInnenforums am 25. März 2004 an alle Bundestagsabge-
ordnete und zuständige Bundesministerien ein Schreiben ge-
richtet, in dem u.a. Folgendes stand: 

In Köln haben sich verschiedene Organisationen, wie das
AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln von Öffentlichkeit ge-
gen Gewalt (ÖgG), der Kölner Flüchtlingsrat, das Bürger-
zentrum Vingst, agisra (Arbeitsgemeinschaft gegen interna-
tionale sexuelle und rassistische Ausbeutung) etc. zusam-
mengeschlossen, um eine Kampagne „Köln gegen Ras-
sismus – Köln für ein Antidiskriminierungsgesetz
jetzt!“ durchzuführen.

Mehr als 20 Prozent der Kölner Bürgerinnen und Bürger
sollen nicht weiterhin rechtlich ungeschützt bleiben gegen
Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer
Sprache und ihrer Kultur. 

Neben den Initiatoren unterstützen noch weitere Einrichtun-
gen die Kampagne sowie verschiedene Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens in Köln, u.a. Pfarrer Franz Meurer,

Prof. Dr. Georg Auernheimer, Taifun Keltek, das Gesund-
heitszentrum für MigrantInnen, Öffentlichkeit gegen Ge-
walt, Dr. Lale Akgün (MdB).

Am 30. Januar 2004 übergab das ADB Köln im Namen
der nordrhein-westfälischen Kampagne „Leben ohne Ras-
sismus – Antidiskriminierungsgesetz jetzt!“ und der Kam-
pagne „Köln gegen Rassismus – Köln für ein Antidiskrimi-
nierungsgesetz jetzt!, sowie die Vereinigte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), lglf und der Lesben- und Schwulen-
verband (LSVD) dem parlamentarischen Staatssekretär im
Bundesministerium der Justiz, Alfred Hartenbach (SPD),
15 000 Unterschriften. 

Damit sollte unterstrichen werden, dass der Schutz vor Dis-
kriminierung gleich welchen Grundes ein zentrales Anlie-
gen für die Menschenrechte in Deutschland ist.

Köln gegen Rassismus – Köln für ein Antidiskriminierungs-
gesetz jetzt!
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„Diskriminierung von Minderheiten ist ein strukturelles und
tief in der Gesellschaft verwurzeltes Problem. ... Das Her-
ausgreifen einzelner Diskriminierungsgründe würde den
Schutz vor Diskriminierung durchlöchern und entscheidend
schwächen. Außerdem könnte das als eine Rangfolge ver-
standen werden, nach der bestimmte Minderheiten beson-
ders oder bevorzugt zu schützen wären. Deshalb sind alle
gravierenden und aktuellen Beweggründe, aufgrund derer
Diskriminierung durch Herabsetzung und Benachteiligung
in gesellschaftlichem Ausmaß stattfindet, im Gesetz in einer
absoluten Liste aufzuführen. Die gleichen Überlegungen
gelten für die Diskriminierungsbereiche. Wer Minderheiten
im Bereich Beschäftigung und Beruf diskriminiert, wird sich
ihnen gegenüber aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Be-
reich Waren und Dienstleistungen einschließlich Woh-
nungswesen sowie in anderen Bereichen diskriminierend
verhalten.“ 

Diese neue Ebene der horizontalen Zusammenarbeit ver-
deutlicht, dass aus der antirassistischen Perspektive gesehen
Antidiskriminierungspolitik keine „Migrationspolitik“ ist, son-
dern vielmehr eine an Gleichstellung orientierte Bürger- und
Menschenrechtspolitik. Der horizontale Ansatz macht deut-
lich, dass es keine Hierarchie der verschiedenen Diskriminie-
rungsformen gibt und dass Menschen gleichzeitig durch
mehrere Diskriminierungsgründe betroffen sein können. Eine
integrative Herangehensweise macht die vielschichtigen Pro-
bleme aller von Diskriminierung betroffenen Gruppen trans-
parent. In dieser Weise können ihre Kräfte gebündelt und
ihre Interessen gemeinsam nach außen vertreten werden. 

Vor allem aber verdeutlicht dieser Ansatz ein neues bzw. an-
deres Verständnis des so oft ge- bzw. missbrauchten Begriffs
„Integration“. Eine Ungleichbehandlung wird oftmals auf-
grund eines „abweichenden Verhaltens“ gerechtfertigt. Dis-
kriminierung würde demnach über die Integration in die
Welt der „Normalen“ vermieden bzw. überwunden werden

können. Dieser Integrationsbegriff ist einseitig; ihm muss die
Forderung nach einer Kultur der Offenheit entgegengestellt
werden, in der das Recht anders zu sein verstärkt wird. Da-
mit kann letztlich der menschenrechtliche Ansatz der Antidis-
kriminierungsarbeit zum Ausdruck kommen. 

Der integrative Ansatz enthält allerdings sowohl auf theoreti-
scher als auch auf praktischer Ebene einen nicht unerhebli-
chen Konfliktstoff. Die Solidarisierung der sozialen Gruppen
ist keineswegs selbstverständlich, da sie sich mit unterschied-
lichen Diskriminierungstatbeständen auseinandersetzen, ei-
nen differierenden historischen und organisatorischen Ent-
wicklungsstand haben und mitunter gegenseitige Vorurteile
vorhanden sind. Zudem läuft man bei diesem Ansatz Ge-
fahr, Diskriminierung auf eine Rechenaufgabe der Addition
oder Multiplikation von Diskriminierungsgründen zu reduzie-
ren. Ein horizontaler Ansatz sollte daher nicht bedeuten, ziel-
gruppenspezifische Interessen und Forderungen aus den Au-
gen zu verlieren. 

Anlass für die Gründung des BürgerInnenforums war das
Antidiskriminierungsgesetz und das Engagement für rechtli-
che Gleichstellung. Da sich Rassismus oder Homophobie
nicht qua Gesetz aus der Welt schaffen lassen, bedarf es ei-
ner Vernetzung der verschiedenen diskriminierten Minderhei-
ten auf breiter Basis. 

Inwiefern sind die einzelnen Beratungsstellen auf Mehrfach-
diskriminierungen vorbereitet und geschult? Welche Art der
Zusammenarbeit sollte sich diesbezüglich ergeben? Worin
besteht die „gemeinsame Wurzel“ der Diskriminierung?
Wie können gegenseitige Vorurteile abgebaut werden? Rei-
chen die personellen Ressourcen der Antidiskriminierungs-
stellen, beide Ansätze anzuwenden?. Mit diesen und weite-
ren Fragen wird sich das Kölner „BürgerInnenforum: Vielfalt
statt Diskriminierung“ in der nächsten Zeit auseinandersetzen
müssen. 

queer, 17/04
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Das AntiDiskriminierungsBüro Köln hatte im Jahr 2004 ver-
mehrt mit der Schwarzen Community in Nordrhein-Westfa-
len zusammengearbeitet. Daraus entstand die Idee, aus
der Perspektive der Schwarzen Community sowie der Anti-
diskriminierungsarbeit gesellschaftliche Vorurteile und dis-
kriminierende strukturelle Maßnahmen sowie die Gegen-
strategien in einem Buch einer breiteren Öffentlichkeit dar-
zustellen. Im Vorbereitungsprozess kam es dann zu einer
Kooperation mit den cyberNomads (cbN), der Multimedia
Agentur für transkulturelle Konzepte aus Berlin, die eben-
falls Artikel zu dem Buch beitrug. 

TheBlackBook reflektiert und analysiert die Schwarze Prä-
senz zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Beiträge thema-
tisieren neben der kolonialen Vergangenheit die Diskurse
der Gegenwart. Menschen, die der Fiktion des ‚typisch
Deutschen’ nicht entsprechen, berichten über ihre Erfahrun-
gen mit alltäglicher Diskriminierung und zeigen Überle-
bensstrategien auf. Einer eingeschränkten Beteiligung und
Repräsentation von MigrantInnen und ethnischen Minder-
heiten im Mainstream der etablierten Politik und dem feh-
lenden rechtlichen Schutz gegen Diskriminierung werden
politische Strategien der Gegenwehr entgegengestellt.
Beiträge über die zunehmende Präsenz von Schwarzen
Menschen in der deutschen Medienlandschaft verdeutli-
chen, dass sich das Spannungsfeld von kultureller Ausbeu-
tung und exotisierten Rollenzuschreibungen hin zu media-
ler Selbstbestimmung verschiebt. Besonders MusikerInnen
und bildende KünstlerInnen afrikanischer Herkunft suchen
nach neuen Ausdrucksformen, um ihre Erfahrungen im Kon-
text von Diaspora zu beschreiben. 

Deutlich wird schließlich in TheBlackBook das gewachsene
Empowerment der Schwarzen Community in Deutschland,
das immer mehr eine in der individuellen Vereinzelung wur-
zelnde Unsichtbarkeit aufbricht. 

TheBlackBook – Deutschlands Häutungen 
Paperback, IKO-Verlag Frankfurt am Main, 
ISBN 3-88939-745-X, 380 Seiten, EUR 19,90
im Buchhandel oder über das ADB Köln erhältlich
(oegg@netcologne.de oder Tel: 0221-5101847)

TheBlackBook
Deutschlands Häutungen 

TheBlackBook

The Red is The Blood, The Green is The Land, The Black is The Colour, that stands for the Land
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cyberNomads
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H e r a u s g e b e r :

Leben ohne Rassismus
Antidiskriminierungsarbeit 

in NRW
Diese Broschüre schildert die verschiedenen Gesichter der 
Diskriminierung im Alltag, die Notwendigkeit eines Perspektiven-
wechsels, der das Thema Rassismus öffentlich macht und die 
Schwerpunkte der Antidiskriminierungsarbeit in NRW. 

Copyright 2003 ARIC-NRW; Text Susanne Laaroussi, ADB Köln. 
Kostenlos zu erhalten über unser Büro.
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Die im Rahmen des ADB Projektes „Gleiche Bildungs- und
Arbeitschancen für junge MigrantInnen“ entstandene Publi-
kation „Herkunft prägt Bildungschancen“ fasst unsere Er-
fahrungen und Resultate aus der ersten Phase des Projektes
zusammen. Darin wurde u.a. das erhöhte Selektionsrisiko
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
an den zentralen Nahtstellen des deutschen Schulsystems
(Einschulung, Überweisung in die Sonderschule für Lernbe-
hinderte, Übergang von der Grundschule in die weiter-
führenden Schulen) unter-
sucht.

Die in der zweiten Phase des
Projektes – Übergang von
der Schule in den Ausbil-
dungsstellenmarkt – ermittel-
ten Barrieren und Ausgren-
zungsmechanismen, die den
Zugang von Lehrstellenbe-
werberInnen mit Migrations-
hintergrund in eine Ausbil-
dung erschweren, werden in
der Dokumentation „Her-
kunft prägt Ausbildungschan-
cen“ exemplarisch aufge-
zeigt. 

Beide Broschüren können bei
Interesse über die Geschäfts-
stelle des Vereins kostenlos
bezogen werden.

Herkunft prägt Bildungschancen – 
Herkunft prägt Ausbildungschancen

Öffentlichkeit gegen Gewalt (Köln) e.V.

AntiDiskriminierungs-
Büro (ADB) Köln

Gefördert im Rahmen des Aktionsprogramms „Jugend für Toleranz

und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit

und Antisemitismus“

Herkunft prägt
Bildungschancen
Gleiche Bildungs- und Arbeitschancen 
für junge MigrantInnen
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„Antidiskriminierungs-
arbeit in Deutschland“

Die Beiträge in dem VIA-Magazin gehen auf die neuen Rahmen-
bedingungen und Herausforderungen für die Antidiskriminierungs-
arbeit ein. 

Zu beziehen bei: 
Verband für Interkulturelle Arbeit VIA e.V. 
Hochemmericher Str. 71
47226 Duisburg
Tel. 02065 / 53346
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In dem vorliegenden Rechtsgutachten von Prof. Dr. Doro-
thee Frings werden die Auswirkungen der Richtlinie
2000/43/EG auf das nationale Recht allgemein erläutert
sowie die einzelnen Anwendungsbereiche untersucht. Das
Gutachten leistet einen Beitrag zur Qualifizierung der in
der Antidiskriminierungsarbeit Tätigen. 

Als pdf unter: www.aric-nrw.de

Der Qualitätszirkel ist ein Forum, das Multiplikatoren aus Bera-
tungseinrichtungen die Möglichkeit der themenbezogenen Vernet-
zung eröffnet, den Austausch von Informationen über aktuelle Ent-
wicklungen der Antidiskriminierungspolitik und -arbeit fördert,
das Anforderungen, Standards und Erfordernisse der Professiona-
lisierung in der Beratung bei Diskriminierungsfällen diskutiert und
eine Basis für gemeinsame Aktivitäten schafft. Ein Ergebnis der
gemeinsamen Diskussion ist das Positionspapier „Die Beratung
von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen: Bedeutung, An-
forderungen, Perspektiven“.

Als pdf unter:
www.lzz-nrw.de/docs/positionspapier_endversion2.pdf

„Regelungsdefizite im Recht der Bundesrepublik
Deutschland und Umsetzungsanforderungen nach
europäischem Recht“

Positionspapier des Qualitätszirkels 
„Beratungspraxis bei Diskriminierungsfällen 
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Als Träger des ADB Köln ist Öffent-
lichkeit gegen Gewalt e.V. auf-
grund der langjährigen Erfahrung
in der Antidiskriminierungsarbeit
vom Bündnis für Demokratie und
Toleranz im April 2002 bei einer
bundesweiten Ausschreibung als
vorbildliche Aktion mit dem höchst-
dotierten Preis für das Jahr 2001
ausgezeichnet worden. 

In diesem Jahr ist der Verein der
Preisträger des Bilz-Preises 2004.
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Öffentlichkeit gegen 
Gewalt (Köln) e.V.
Träger des 
AntiDiskriminierungs-
Büro (ADB) Köln

Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. wurde im
Herbst 1992 unter dem Eindruck der Brand-
anschläge in Rostock und mehreren ande-
ren deutschen Städten gegründet. ÖgG
versteht sich als unabhängige Einrichtung
und kritische Instanz innerhalb der Gesell-
schaft. 

Aus der Bürgerinitiative, der sich damals
spontan über 500 Menschen anschlossen,
ist inzwischen ein fester Bestandteil der 
Kölner Antidiskriminierungs- und Antirassis-
musarbeit geworden. Seit seiner Gründung
setzt sich der Verein für ein friedliches und 
respektvolles Zusammenleben der Men-
schen in Köln ein – unabhängig von ihrer
Hautfarbe, Herkunft, Kultur und Religion. 

Aus dem Notruf- und Beratungstelefon
„KölnTelefon“, das zum unmittelbaren
Schutz gegen rassistische Gewaltübergriffe
diente, entwickelte sich zunächst eine 
Beschwerdestelle, aus der dann im Jahre
1995 das AntiDiskriminierungsBüro (ADB)
Köln hervorging.

Mittlerweile hat sich das ADB
Köln als erfolgreiche Anlaufstelle
gegen rassistische Diskriminie-
rung in Köln und über die Gren-
zen Kölns hinaus bekannt 
gemacht und etabliert.

ADB/ÖgG-Team (v.l.n.r.): Muharrem Açikgöz, Susanne Laaroussi, 
Andreas Grentz, Banu Bambal, Faik Salgar



AntiDiskriminierungsBüro Köln
c/o Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.
Keupstr. 93, 51063 Köln
Telefon: 0221/ 510 18 47, Fax:0221/ 952 11 26
E-mail: oegg@netcologne.de
web: www.oegg.de

Spendenkonto: 
ÖgG e.V., Stadtsparkasse Köln, BLZ 370 501 98, Kontonummer 3002037

Interessieren Sie sich für unsere Arbeit?

Rufen Sie uns an, schreiben oder besuchen Sie uns. Wir bieten Ihnen eine Beratung
nach telefonischer Terminabsprache an und/oder informieren Sie gerne ausführlich
über unsere Arbeit und unsere Projekte. 

Wie können Sie unsere Arbeit unterstützen?

■ Melden Sie uns Vorfälle, Beobachtungen und Erfahrungen mit Ausgrenzung 
und Diskriminierung, neonazistischen und rassistischen Aktivitäten in Ihrer 
Umgebung.

■ Zeigen Sie Zivilcourage im Alltag – schauen Sie nicht weg bei rassistischen 
Äußerungen und Gewalttaten.

■ Arbeiten Sie aktiv mit in unseren Projekten.

■ Werden Sie (Förder-) Mitglied oder helfen Sie uns durch eine Spende. 
Damit unterstützen Sie uns sowohl finanziell als auch ideell. Je mehr Mitglieder 
und Unterstützer/innen, desto wirkungsvoller können wir konkrete Hilfe leisten!


